






Zur Rolle von Haltung und Standards  
in der sozialpädagogischen Praxis

Schema zur Bedeutung von Haltungen in Institutionen

Erstellt von: Aline Organo (2015) Organo, Aline (2015): Schema zu Bedeutung 
von Haltungen in Institutionen. In: In: Crystal konsumierende Eltern und Kinder-
schutz - Arbeitshilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.
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Zur Rolle von Haltung und Standards  
in der sozialpädagogischen Praxis

Haltung (negativ) Haltung (positiv)

 Kontrolle Haltung Familienerhaltend arbeiten

•	 Eltern müssen konsumfrei leben, um ihre 
Erziehungsverantwortung herzustellen Leitidee

Trotz einer Konsumproblematik können Eltern 
mit den passenden Hilfen in ihrer  
Erziehungsverantwortung bleiben.

•	 Konsum illegaler Substanzen ist (generell) 
eine Gefährdung für das Kindeswohl

•	 Die Eltern sind nicht mehr dazu in der Lage, ih-
rer elterlichen Verantwortung nach zu kommen.

•	 Konsum bedingt Fehleinschätzungen,  
Traumatisierung, Verlusterleben, Vernachläss- 
igung der Kinder etc.

•	 Kinder können nicht im Haushalt verbleiben.

Kriterien

•	 Konsum ist unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Gefährdung (spezifisch).

•	 Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit wird berücksichtigt.

•	 Elternautonomie und Sekundärtraumatisie-
rung des Kindes werden berücksichtigt.

•	 Familien sollten durch entsprechen-
de Hilfsangebote erhalten bleiben. 

Prüfung der Gefährdung anhand der Kriterien.

Erste Interventionen:

•	 Weitere Informationen einholen

•	 Weitergabe der Information an 
die zuständigen Stellen

•	 Austausch mit anderen Stellen (Netzwerkarbeit)

•	 Hausbesuch

•	 Gespräch mit den Betroffenen

Standards

Prüfung der Gefährdung anhand der Kriterien.

Erste Interventionen:

•	 Weitere Informationen einholen 

•	 Weitergabe der Information an 
die zuständigen Stellen

•	 Austausch mit anderen Stellen (Netzwerkarbeit)

•	 Hausbesuch

•	 Gespräch mit den Betroffenen

•	 Es erfolgt im Verdachtsfall im-
mer ein Drogentest.

•	 Bei positivem Test erfolgen Sanktionen 
(Inobhutnahme, weitere Kontrollen, Mel-
dung an zuständige Institutionen).

•	 Abwendung der Gefährdung durch rest-
riktive Eingriffe in das Familiensystem

Handlungsleitlinien

•	 Nach erster Risikoeinschätzung erfolgt per-
sönlicher Kontakt zu den betroffenen Familien.

•	 Gemeinsam werden mögliche Hilfs-
angebote besprochen

•	 Ein adäquates Hilfsangebot wird 
umgehend eingesteuert.

•	 Abwendung der Gefährdung 
durch entsprechende Hilfen.

•	 Risikoeinschätzung bei Kindeswohl- 
gefährdung

•	 Drogentests Empfehlungen
& Arbeitshilfen

•	 Risikoeinschätzung bei Kindeswohl- 
gefährdung

•	 Niedrigschwelliges Verfahren um passende  
Hilfen zu installieren

•	 Funktionierende Netzwerke  
(Suchthilfe & Jugendhilfe)

Passende Hilfen  
installieren

Schema zur Bedeutung von Haltungen in Institutionen

Organo, A. (2015): Matrix zur Bedeutung von Haltungen einer Institution und 
praktischer Arbeit. In: Crystal konsumierende Eltern und Kinderschutz - Arbeits-
hilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.

Ein Beispiel könnte sich wie folgt gestalten:
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Zur Rolle von Haltung und Standards  
in der sozialpädagogischen Praxis

Organo, Aline (2015): Haltung und Standards in der Arbeit mit suchtbelasteten 
Familiensystemen. In: Crystal konsumierende Eltern und Kinderschutz - Arbeits-
hilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.

Standardisierung in der Sozialen Arbeit
Eine kritische Betrachtung

IV. Nachdenkliches zu Absichten der Standardisierung in der sozialen 

Arbeit

Die  Festsetzung  von  Standards  erfolgt  oft  mit  dem  Ziel,  Soziale  Arbeit  zu 

professionalisieren. Standards werden aber gleichermaßen auch zur Kontrolle fachlichen 

Handelns  herangezogen.  Angesichts  dieser  Widersprüchlichkeiten  sollten  in  der  Sozialen 

Arbeit  deshalb  besser  Orientierungshilfen  für  berufliches  Handeln formuliert  werden, 

wenn  es  darum geht,  die  zentrale  Frage:  „Wann  ist  unsere  Arbeit  gut?“ objektiv  zu 

beantworten. 

Obwohl  es  Sinn  ergibt,  nach  professionellen  Standards  zu  suchen,  um  Qualität  zu 

beschreiben,  sollte man sich die Vieldeutigkeit  von Standards dringlich vor Augen halten: 

Man  spricht  von  Standards,  wenn  man  Strukturqualität meint,  aber  auch,  wenn  man 

komplexe Anforderungen auf der Ebene des pädagogischen Handelns kennzeichnen will 

und  somit  Prozessqualität  beschreibt.  Ebenso  wird  mit  dem  Begriff  „Standards“ 

Ergebnisqualität  beschrieben,  wenn man z.  B.  bestimmte  Erfolgsquoten als Standard 

setzt  (z.  B.  die  Zahl  der  Rückführungen  von  Kindern  aus  einer  stationären  Kinder-  & 

Jugendhilfeeinrichtung in die Herkunftsfamilie) (vgl. Merchel, 2005, S. 178-182).

Meinhold  und  Matul  (2003,  S.  126)  formulieren  eine  Definition  der  Standardisierung 

folgendermaßen:  „Eine  Dienstleistung  ist  dann  ‚standardisiert‘  zu  nennen, wenn  sie 

unabhängig von der ausführenden Person jedes Mal in gleicher Weise erbracht wird.“

Diese Definition zeigt die Grenzen von Standardisierbarkeit in der Sozialen Arbeit, welche 

auf  Individualität und  situationsangemessenem,  flexibel  ausgerichtetem  Handeln 

beruht.

Absichten einer Standardisierung in der Sozialen Arbeit:

Eine  Standardisierung  in  der  Sozialen  Arbeit  verfolgt  maßgeblich  eine  disziplinäre 

Funktion.  Sie soll  Orientierung und Sicherheit  bringen und damit zur  Entlastung von 

Fachkräften  beitragen.  Darüber  hinaus  wird  versucht,  durch  die  Formulierung  von 

Standards  erstens  ein  Maß  für  Qualität,  zweitens  eine  Differenzierungsmöglichkeit  

innerhalb  der  Breite  von  professionellen  Maßstäben  und  drittens  einen 

Professionalitätsgewinn zu erwirken. All diese Strategien im Umgang mit Standards sollen 

Legitimation und Notwendigkeit  des sozialarbeiterischen Handelns aufzeigen,  auch um 

finanzielle und personelle Kürzungen abzuwenden (vgl. Merchel, 2005, S. 178-182).

Organo, Aline (2015): Haltung und Standards in der Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen. In: Crystal konsumierende 
Eltern und Kinderschutz - Arbeitshilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.
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Zur Rolle von Haltung und Standards  
in der sozialpädagogischen Praxis

Mögliche Konsequenzen von Standardisierungsprozessen 

in der Sozialen Arbeit:

Standards  schaffen  zwar  Orientierung  und  erzeugen  innerhalb  einer  Organisation 

Verbindlichkeit,  bedingen  jedoch  im  gleichen  Maße  verschiedene  Formen von  Kontrolle. 

Kontrolle  in  der  Sozialen  Arbeit  sollte  jedoch  aus folgenden  Gründen  kritisch  hinterfragt 

werden:

1. Kontrolle  ist  mit  Bewertung  und  Hierarchie  verbunden.  Was  geschieht  im 

Arbeitsprozess zwischen mir und dem Klienten? (bsw. Vorgabe zu Hilfezeiträumen)

2. Kontrolle kann als Gegenpol zur professionellen Autonomie gesehen werden. Damit 

ist  gemeint,  dass  das  Vertrauen  in  eigenes  fachliches  Handeln  fortbestehen  und 

Kontrolle lediglich auf Fälle extremen fachlichen Versagens beschränkt werden sollte 

(vgl. Merchel, 2005, S. 178-182).

Weiterhin  wird  die  Definition  von  Standards  häufig  mit  einem  Instrument  zur 

Qualitätsentwicklung  gleichgesetzt. Dadurch entsteht möglicherweise der Eindruck, dass 

Standardsetzung die Gewährleistung von Qualität über eine Steuerung des Handelns der 

Mitarbeiter  beinhaltet.  Allerdings  ist  das  Gleichsetzen  von  Standardsetzung  und 

Qualitätssicherung gerade im sozialpädagogischen Handlungsfeld problematisch: Hier geht 

es  um  ein  individualisierendes  und  auf  dem  Verstehen  von  Situationen  (situatives) 

basierendes Vorgehen. Qualität  in  der  Sozialen Arbeit  ist  eben nicht  an der  stringenten 

Umsetzung klar dokumentierter Handlungsanweisungen zu bemessen, sondern daran, dass 

situationsangemessen, kreativ, offen und somit neuen Situationsentwicklungen immer wieder 

angepasst, sowie das eigene Vorgehen im Nachhinein reflektierend agiert wird. Demnach 

können  in  der  Sozialen  Arbeit  „Standards“  nur  als  Handlungsleitlinien  in  Form  einer 

Orientierungshilfe  fungieren.  Sie  erbringen  allerdings  keine  Lösung  für  grundlegende 

Probleme in der Sozialen Arbeit. 

Deutlich  wird,  dass  Standards  im  Sinne  grundlegender  Handlungsleitlinien  und  mit  der 

Aufgabe der Festschreibung von Orientierungen und Mindestanforderungen notwendig sind. 

Diese Handlungsleitlinien sollten jedoch situationsspezifisch (themenbezogen) konkretisiert 

werden  und  auf  diese  Weise  der  Überprüfung  des  eigenen  Handelns  dienen. Eine 

Kombination aus  fachlichen Handlungsleitlinien  (richtunggebende Ebene) und  Angaben 

von Qualitätskriterien  (messbare Ebene) könnten weit mehr zum Professionalitätsgewinn 

beitragen,  als  der  Versuch,  die  Dynamik  sozialarbeiterischen  Handelns  in  unbewegliche 

Standards zu zwängen (vgl. Merchel, 2005, S. 178-182).

Organo, Aline (2015): Haltung und Standards in der Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen. In: Crystal konsumierende 
Eltern und Kinderschutz - Arbeitshilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.

Standardisierung in der Sozialen Arbeit
Eine kritische Betrachtung

Organo, Aline (2015): Haltung und Standards in der Arbeit mit suchtbelasteten 
Familiensystemen. In: Crystal konsumierende Eltern und Kinderschutz - Arbeits-
hilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.
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Netzwerke und Helfer-
strukturen in der Arbeit  

mit drogen- 
konsumierenden Eltern

Kapitel 3



Netzwerke und Helferstrukturen in der  
Arbeit mit drogenkonsumierenden Eltern

Dieser Baustein besteht aus:

I. Übersicht Netzwerkpartner Schaubild

II. Netzwerkpartner und 
deren Aufgaben

Chancen und Risiken bei einer be-
darfsgerechten Zusammenarbeit 
bei der Unterstützung suchtbe-
lasteter Familiensysteme

III. Chancen und Risiken von  
Kooperationen in der  

Sozialen Arbeit

Zur besonderen Bedeutung von 
Haltungen, die in einer Institution 
vertreten werden und wie diese 
die Art prägt, in der praktische Ar-
beit umgesetzt wird (am Beispiel 
zweier möglicher Haltungen)

IV. Besondere Bedeutung  
von spezifischen  

Kooperationen der  
Arbeit mit suchtbelasteten  

Familiensystemen

Es werden die gegenseitigen An-
forderungen und Wünsche der 
Kooperationspartner Jugendhil-
fe, Suchthilfe und Kita/Schule be-
trachtet. 

Übersicht
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Netzwerke und Helferstrukturen in der  
Arbeit mit drogenkonsumierenden Eltern

Organo, Aline (2015): Netzwerke und Helferstrukturen in der Arbeit mit Drogen-
konsumierenden Eltern. In: Crystal konsumierende Eltern und Kinderschutz - Ar-
beitshilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.

Chancen und Risiken
von Kooperationen in der Sozialen Arbeit

III. Chancen und Risiken von Kooperationen 

in der Sozialen Arbeit

Kooperation meint in diesem Kontext die fallbezogene und oder institutionelle 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachkräfte und Einrichtungen innerhalb eines 

Versorgungssektors bzw. sektorübergreifend im Hinblick auf eine bedarfsgerechte 

personenbezogene Hilfeerbringung (vgl. Oliva/Walter-Hamann, 2013, S.45). 

Es geht um das Optimieren des Schnittstellenmanagements, wodurch nahtlose Übergänge 

zwischen unterschiedlichen Behandlungs- und Betreuungsangeboten geschaffen werden. 

Durch ein funktionierendes Netzwerk können nicht nur verbindliche Absprachen und ein 

vereinfachter Informationsaustausch schneller erfolgen. Einzelne Helfersysteme können 

zudem ihre Leistungen und Hilfeangebote aufeinander abstimmen und dem 

Unterstützungsbedarf der Familien adäquat anpassen (vgl. Oliva/Walter-Hamann, 2013, 

S.72).

Gut funktionierende Kooperationsvereinbarungen ermöglichen einen ständigen 

Erfahrungsaustausch der einzelnen Netzwerkpartner und erhöhen auf diese Weise die 

Fachlichkeit der Akteure. Bestenfalls lassen sich im Zusammenwirken der einzelnen 

Institutionen gemeinsame Leitlinien und Konzepten entwickeln und finanzielle und personelle 

Ressourcen effizienter nutzen (ebd.). 

Zusammenfassend benennen Oliva und Walter-Hamann (2013, S. 73) folgende 

Kooperationsvorteile:

 einfache und niedrigschwellige Zugänge in das Hilfesystem

 schnelle und zielgenaue Vermittlung 

 Vermeidung von Doppelbetreuungen

 maßgeschneiderte, auf die individuelle Situation zugeschnittene Angebote und 

(Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungs-) Leistungen „aus einer Hand“

 nahtlose und flexible Übergänge in weiterführende Angebote

 personelle Kontinuität in der Behandlung und Betreuung

 weniger Brüche, Wechsel und Wartezeiten bei der Beratung, Behandlung und 

Betreuung

 Chance auf ganzheitliche Behandlungsansätze mit höherer Betreuungs- und 

Behandlungsqualität

 ausführliche und transparente Informationen über Dienste und Einrichtungen

 Vermeidung wiederholter Datenerfassungen

Organo, Aline (2015): Netzwerke und Helferstrukturen in der Arbeit mit Drogen-konsumierenden Eltern. In: Crystal 
konsumierende Eltern und Kinderschutz - Arbeitshilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.
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 unbürokratische und schnelle Klärung leistungsrechtlicher und finanzieller Fragen

Im Hinblick auf die Risiken einer umfangreichen Netzwerkarbeit sind primär die 
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IV. Besondere Bedeutung von spezifischen Kooperationen der 

Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen

Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes:

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) ist als Organisationseinheit in den verschiedensten 

Leistungsbereichen der sozialen Arbeit und in allen Städten und Landkreisen in Deutschland 
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Fachkompetenz abverlangt. Das tägliche Geschäft des Allgemeinen Sozialen Dienstes 
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Hilfeprozessen (vgl. AGJ, 2010). 

Für Sozialpädagogen/innen und Sozialarbeiter/innen ist das Tätigkeitsfeld des Allgemeinen 

Sozialen Dienstes eines der vielseitigsten und anspruchsvollsten in der Sozialen Arbeit. 

Neben der Beratung zur Förderung der Erziehung in der Familie, dem Schutzauftrag 

bei Kindeswohlgefährdung und Maßnahmen zum Schutz von Kindern sowie den Hilfen 

zur Erziehung gehört auch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche, die Hilfe für junge Volljährige, die Adoptionsvermittlung, die 

Jugendgerichtshilfe und die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten zu den 

Aufgaben eines ASD. Dadurch nimmt er die zentralen Steuerungsfunktionen des 

Jugendamtes wahr (ebd.).

Die Klientel des ASD umfasst Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

alte Menschen, Alleinstehende, Ehepaare, Familien und Alleinerziehende, Deutsche, 

Aussiedler, Ausländer und Asylanten sowie Randgruppenangehörige.4

Ihre Probleme liegen beispielsweise in folgenden Bereichen: 

Im persönlichen Bereich: 

Einsamkeit, psychische Auffälligkeiten, Verhaltensstörungen, kriminelle Delikte, 

Suchtproblematiken

4
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Im gesundheitlichen Bereich: 

körperliche oder psychische Krankheit, psychosomatische Leiden, Behinderung, 

Pflegebedürftigkeit

Im beruflichen Bereich: 

Probleme am Arbeits- oder Ausbildungsplatz, Jugend-Arbeitslosigkeit oder 

Schulverweigerung

Im familiären Bereich: 

Eheprobleme, Trennung, Scheidung, Überlastung oder fehlende Kinderbetreuung

Im Erziehungsbereich: 

Erziehungsschwierigkeiten, Vernachlässigung, Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch

Sowie im materiellen Bereich: 

unzureichendes Einkommen, Schuldenproblematik, Bedrohung von/eingetretene 

Wohnungslosigkeit.5

Der ASD ist ebenfalls präventiv tätig und beteiligt sich an der Entwicklung neuer Hilfe- und 

Schutzkonzepte sowie an sozialraumorientierter Arbeit. In der Regel wird im Allgemeinen 

Sozialen Dienst nach dem Sozialraumprinzip gearbeitet. Das bedeutet, dass jede 

sozialpädagogische Fachkraft einem räumlich definierten Bereich zugeordnet wird. Aufgrund 

der „aufsuchenden Arbeit“ gibt es eine umfangreiche Vernetzung mit unterschiedlichsten 

Kooperationspartnern im jeweiligen Sozialraum. Kennzeichnend für die Arbeit im ASD ist 

zudem, dass Kontakte zu den Familien, anders als in Beratungsstellen, häufig im 

Zwangskontext zustande kommen (vgl. AGJ, 2010). 

Für die Arbeit in Netzwerken ist wichtig zu wissen, dass auch im Zuge umfangreicher 

Kooperationsbeziehungen zu Netzwerkpartnern, vieler Unterstützungsangebote weiterer 

Dienste und weitreichenden Empfehlungen anderer Professioneller die finale Verantwortung 

für Hilfen und Entscheidungen beim ASD liegt. Dieser ist gleichzeitig mit verschiedenen 

Kontrollaufgaben, insbesondere im Hinblick auf mögliche Kindeswohlgefährdungen betraut 

(vgl. AGJ, 2010). Auf diese Weise nehmen die sozialpädagogischen Fachkräfte im 

Allgemeinen Sozialen Dienst das im Gesetz verankerte Wächteramt wahr und haben somit 

eine Garantenstellung6 inne. 

5
 Martin R. Textor (Hrsg.) (1994): Allgemeiner Sozialdienst. Ein Handbuch für soziale Berufe, http://www.ipzf.de/ASD_Teil1.htm,  
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Anforderungen/Wünsche aus Sicht der Jugendhilfe an die Kooperationspartner 

Suchthilfe:

 Entwicklung und Umsetzung von (bedarfs- und sozialraumbezogenen) 

Präventionskonzepten, die auch nicht-drogenspezifische Inhalte thematisieren

 Entwicklung und Umsetzung alters- und bedarfsgerechter Angebote für Jugendliche

 Einbeziehung der Dienste und Einrichtungen der Suchthilfe in die 

sozialraumbezogene Ausgestaltung sozialer Arbeit

 Umsetzung gemeinsamer Angebote/Projekte zwischen Sucht- und Jugendhilfe

 Teilnahme der Fachkräfte der Jugendhilfe an Fortbildungsmaßnahmen der Suchthilfe

 Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten für die Fachkräfte der 

Suchthilfe (vgl. Oliva/Walter-Hamann, 2013, S. 159).

Anforderungen/Wünsche aus Sicht der Jugendhilfe an den Kooperationspartner 

Kita/Schule:

 Grundhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollte sein, dass die Kita/Schule 

als Schutzraum für das Kind fungiert.

 Meldungen an das Jugendamt ergehen erst nach eingehender selbstständiger 

Prüfung durch die diesbezüglich erfahrene Fachkraft der Kita/Schule.

 Meldungen werden gegenüber den Eltern transparent gemacht. 

 Mögliche Gefährdungen werden objektiv und detailliert benannt. Deshalb müssen 

spezifische Vorfälle schriftlich dokumentiert und in dieser Form dem Jugendamt 

zugearbeitet werden.

 Mögliche Konsequenzen der Meldung werden von den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Kita/Schule zuvor durchdacht. Genaue Vorstellungen zu 

Interventionsmaßnahmen werden gemeinsam mit dem Jugendamt besprochen. Das 

setzt voraus, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita/Schule auch im 

Rahmen der eigenen Möglichkeiten das Jugendamt unterstützen, sollte es zu 

eingreifenden Interventionsmaßnahmen kommen.

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita/Schule sollte zur Klärung einer 

Gefährdungsmeldung zu gemeinsamen Gesprächen mit den Eltern und dem 

Jugendamt bereit sein.

 Verständnis wenn Rückmeldungen zu einer Gefährdungsmeldung nicht in jedem Fall 

und sofort erfolgen können. 

 Keine Stigmatisierung der Eltern und Kinder im Kita/Schul-Alltag.
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 Verständnis für mögliche Verhaltensauffälligkeiten der Kinder aufgrund der 

belastenden Lebenssituation im familiären Kontext. Durch Disziplinarverfahren 

(Ausschluss von Schule/Kita) ist dem Kind nicht geholfen. Derartige Maßnahmen 

sollten zuvor mit dem Jugendamt beraten werden. Wenn ein Kind die Kita/Schule 

nicht mehr besucht, könnte das zu einer zusätzlichen Gefährdung führen, weil der 

Schutzraum Kita/Schule nicht mehr gegeben ist.

 Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita/Schule an Helferkonferenzen 

soweit die Eltern damit einverstanden sind und es im Verlauf der Hilfeplanung 

sinnvoll erscheint.

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita/Schule nehmen den ihnen obliegenden 

Schutzauftrag ebenso verantwortungsvoll wahr und überlassen die Verantwortung 

nicht alleinig dem Jugendamt.

 Zuverlässige Rückmeldung zu Auffälligkeiten (verspätete Essensgeldzahlung, 

Beitragszahlung, Verhaltensauffälligkeiten der Kinder) und unentschuldigten 

Abwesenheiten der Kinder, ohne vorherige Aufforderung des Jugendamtes.

 Gute Zusammenarbeit im Hinblick auf Inobhutnahmen oder Kriseninterventionen.

Aufgaben Suchthilfe:

Zu den Kernaufgaben der Suchtkrankenhilfe zählen: 

 ein wohnortnaher, niedrigschwelliger Zugang  für Betroffene und für Angehörige, 

 das Bereithalten fachlich qualifizierter Informationen über Suchterkrankungen und 

über entsprechende verfügbaren Hilfen,

 der Zugang zu psychosozialen Hilfen in jedem Stadium der Abhängigkeitserkrankung 

und auch in jedem Stadium einer Suchtbewältigung, 

 die Förderung und Aufrechterhaltung von Krankheitseinsicht, Veränderungs- und 

Behandlungsbereitschaft, 

 die qualifizierte Feststellung des umfassenden Hilfebedarfs und eine mit dem 

Hilfesuchenden entwickelte Hilfeplanung, 

 die Vermittlung in weitergehende leistungsrechtlich geregelte Hilfen, z.B. in 

Substitution, Entgiftung, Rehabilitation, 

 die Durchführung einzelner spezifischer Suchtpräventionsmaßnahmen, insbesondere 

für Hochrisikogruppen 

 die Begleitung von und die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen (vgl. 

Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe Fachverband im Diakonischen Werk der EKD, 

2006). 
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Neben diesen Aufgaben einer unmittelbaren Grundversorgung ist für die Kommunen aber 

auch die Wahrnehmung einer umfassenden Vernetzungskultur von unmittelbarem Interesse. 

Es gibt in der Suchtkrankenhilfe zahlreiche Schnittstellen mit anderen Netzwerken. Zum 

Beispiel mit der Jugendhilfe (Kinderschutz), Ordnungsbehörden (Fahrerlaubnisentzug) und 

Jobcenter (Grundsicherung). 

Anforderungen/Wünsche aus Sicht der Suchthilfe an den Kooperationspartner 

Jugendhilfe: 

 Abstimmung der Grundhaltungen, Ziele und Qualitätsstandards in der Arbeit mit 

Jugendlichen

 frühzeitige Vermittlung suchtmittelkonsumierender Jugendliche an die Dienste und 

Einrichtungen der Suchthilfe

 eindeutige und verbindliche Absprachen zur Fallsteuerung und Fallbearbeitung

 gemeinsame Aktivitäten und Projekte von Sucht- und Jugendhilfe

 Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten für die Fachkräfte der 

Jugendhilfe

 Teilnahme der Fachkräfte der Suchthilfe an Fortbildungsangeboten für die Fachkräfte 

der Jugendhilfe (vgl. Oliva/Walter-Hamann, 2013, S. 159)

Anforderungen/Wünsche aus Sicht der Suchthilfe an den Kooperationspartner 

Kita/Schule:

 Kita/Schule akzeptiert, dass die Beraterinnen und Berater der Suchthilfe primär für 

die Eltern zuständig sind.

 Ein Austausch über die Eltern ist nur dann zulässig, wenn diese damit einverstanden 

sind und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Schweigepflicht entbunden 

haben.

 Keine Stigmatisierung der Eltern und Kinder im Kita/Schul-Alltag aufgrund der 

Konsum/Suchtproblematik der Eltern.

Organo, Aline (2015): Netzwerke und Helferstrukturen in der Arbeit mit Drogen-konsumierenden Eltern. In: Crystal 
konsumierende Eltern und Kinderschutz - Arbeitshilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.

Besondere Bedeutung von spezifischen Kooperationen 
der Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen

 Verständnis für mögliche Verhaltensauffälligkeiten der Kinder aufgrund der 

belastenden Lebenssituation im familiären Kontext. Durch Disziplinarverfahren 

(Ausschluss von Schule/Kita) ist dem Kind nicht geholfen. Derartige Maßnahmen 

sollten zuvor mit dem Jugendamt beraten werden. Wenn ein Kind die Kita/Schule 

nicht mehr besucht, könnte das zu einer zusätzlichen Gefährdung führen, weil der 

Schutzraum Kita/Schule nicht mehr gegeben ist.

 Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita/Schule an Helferkonferenzen 

soweit die Eltern damit einverstanden sind und es im Verlauf der Hilfeplanung 

sinnvoll erscheint.

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita/Schule nehmen den ihnen obliegenden 

Schutzauftrag ebenso verantwortungsvoll wahr und überlassen die Verantwortung 

nicht alleinig dem Jugendamt.

 Zuverlässige Rückmeldung zu Auffälligkeiten (verspätete Essensgeldzahlung, 

Beitragszahlung, Verhaltensauffälligkeiten der Kinder) und unentschuldigten 

Abwesenheiten der Kinder, ohne vorherige Aufforderung des Jugendamtes.

 Gute Zusammenarbeit im Hinblick auf Inobhutnahmen oder Kriseninterventionen.

Aufgaben Suchthilfe:

Zu den Kernaufgaben der Suchtkrankenhilfe zählen: 

 ein wohnortnaher, niedrigschwelliger Zugang  für Betroffene und für Angehörige, 

 das Bereithalten fachlich qualifizierter Informationen über Suchterkrankungen und 

über entsprechende verfügbaren Hilfen,

 der Zugang zu psychosozialen Hilfen in jedem Stadium der Abhängigkeitserkrankung 

und auch in jedem Stadium einer Suchtbewältigung, 

 die Förderung und Aufrechterhaltung von Krankheitseinsicht, Veränderungs- und 

Behandlungsbereitschaft, 

 die qualifizierte Feststellung des umfassenden Hilfebedarfs und eine mit dem 

Hilfesuchenden entwickelte Hilfeplanung, 

 die Vermittlung in weitergehende leistungsrechtlich geregelte Hilfen, z.B. in 

Substitution, Entgiftung, Rehabilitation, 

 die Durchführung einzelner spezifischer Suchtpräventionsmaßnahmen, insbesondere 

für Hochrisikogruppen 

 die Begleitung von und die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen (vgl. 

Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe Fachverband im Diakonischen Werk der EKD, 

2006). 

Organo, Aline (2015): Netzwerke und Helferstrukturen in der Arbeit mit Drogen-konsumierenden Eltern. In: Crystal 
konsumierende Eltern und Kinderschutz - Arbeitshilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.
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Aufgaben Kita und Schule:

Grundlegende Aufgaben jeder Kindertagesstätte, Schule und Hort sind Bildung, Erziehung 

und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Spezifisch gehören ebenfalls folgende 

Aspekte zum Tätigkeitsbereich der Pädagogen:

 frühe Bildungsförderung, 

 kompensatorischer Auftrag,

 Ungleichheit der Bildungschancen mindern,

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen,

 Präventive Arbeit im Hinblick auf das System früher Hilfen,

 Präventives Hilfesystem für den Gesundheitsbereich.

Weiterhin ist der Schutzraum Kindertagesstätte, Schule und Hort ein Ort ethischen und 

politischen Handelns.7

Anforderungen/Wünsche aus Sicht von Kita/Schule an den Kooperationspartner 

Jugendhilfe:

 Schule/Kita wünscht umgehende Rückmeldung der Jugendhilfe zu einer getätigten 

Meldung.

 Schule/Kita wünscht zeitnahe Reaktion vom Jugendamt nach einer getätigten 

Meldung.

 Schule/Kita ist darum bemüht, die Arbeitsbeziehung zu den Eltern nicht zu 

beeinträchtigen, auch wenn eine Meldung an das Jugendamt erfolgt ist. 

 Schule/Kita möchte zuvor informiert werden, sollte eine Inobhutnahme in der 

Einrichtung erfolgen.

 Schule/Kita wünscht eine gute Kommunikation und Rücksprache mit dem 

Jugendamt.

 Schule/Kita möchte am Hilfeprozess der Familien beteiligt werden.

 Schule/Kita wünscht sich, dass das Jugendamt in schwierigen Fällen als Mediator 

oder Vermittler zwischen Schule und Familie auftritt.

 Schule/Kita wünscht sich eine fortlaufende anonyme Fallberatung im Hinblick auf 

Kinderschutz mit einer sozialpädagogischen Fachkraft im Jugendamt.

7
Vgl. Kathrin Bock-Famulla, Wissenschaftlicher Abend der Berliner Kitatage – Berliner Kitabündnis Berlin, 9. September 2009: 

http://www.berliner-kitabuendnis.de/downloads/daks_berlin_kbf_90909.pdf, am 25.01.16
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 Schule/Kita wünscht zeitnahe Reaktion vom Jugendamt nach einer getätigten 

Meldung.

 Schule/Kita ist darum bemüht, die Arbeitsbeziehung zu den Eltern nicht zu 

beeinträchtigen, auch wenn eine Meldung an das Jugendamt erfolgt ist. 

 Schule/Kita möchte zuvor informiert werden, sollte eine Inobhutnahme in der 

Einrichtung erfolgen.
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oder Vermittler zwischen Schule und Familie auftritt.

 Schule/Kita wünscht sich eine fortlaufende anonyme Fallberatung im Hinblick auf 

Kinderschutz mit einer sozialpädagogischen Fachkraft im Jugendamt.
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Anforderungen/Wünsche aus Sicht von Kita/Schule an den Kooperationspartner 

Suchthilfe:

 Kita/Schule wünscht sich eine Beteiligung an Helferkonferenzen

 Kita/Schule wünscht sich Informationen zum aktuellen Stand der therapeutischen 

Interventionen und Hilfeplanung

 Kita/Schule wünscht sich Rückmeldungen über mögliche Auswirkungen des 

Konsums auf den Alltag des Kindes

 Kita/Schule wünscht sich Information/Aufklärung 

über Auswirkungen des Konsum konkreter Substanz auf die Eltern und deren 

Erziehungsfähigkeit (Substanzkunde/Aufklärung)

 Kita/Schule wünscht sich eine Übersicht über Beratungs- und Hilfsangebote für 

Familien und deren Kinder (Information/Aufklärung über Angebote der Drogen- und 

Suchtkrankenhilfe der Region und darüber hinaus) 

Organo, Aline (2015): Netzwerke und Helferstrukturen in der Arbeit mit Drogen-konsumierenden Eltern. In: Crystal 
konsumierende Eltern und Kinderschutz - Arbeitshilfen für die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen.

Besondere Bedeutung von spezifischen Kooperationen 
der Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen
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Rechtliche Grundlagen für die Helfer in der  
Arbeit mit konsumierenden Eltern

Dieser Baustein besteht aus:

I. Datenschutz und die  
Arbeit mit drogenkonsumieren-

den Eltern und deren Kindern
Allgemeine Grundsätze

II. Datenschutz bei Frühen Hilfen

Kapitel 2

„Datenschutz im Jugendamt“

Kapitelauszug der Publikation:

Datenschutz bei Frühen Hilfen. 
Praxiswissen kompakt. 2015

II. Datenschutz bei Frühen Hilfen

Kapitel 3

„Datenschutz in der Gesund- 
heitshilfe, bei Trägern der freien 
Jugendhilfe und in Schwanger-
schaft(konflikt)Beratungsstellen“

Kapitelauszug der Publikation:

Datenschutz bei Frühen Hilfen. 
Praxiswissen kompakt. 2015 

Übersicht



Rechtliche Grundlagen für die Helfer in der  
Arbeit mit konsumierenden Eltern

Datenschutz
und die Arbeit mit drogenkonsumierenden Eltern und deren Kindern

Die Rechtslage in Bezug auf das Erheben und den Umgang mit Daten ist kompliziert,  in 
den verschiedenen Bereichen des psychosozialen Hilfesystems unterschiedlich geregelt, 
hat zum Teil widersprechenden Aufgaben nachzukommen und wird durch die aktuelle 
Rechtsprechung in Form von Gerichtsurteilen und Kommentaren immer wieder spezifi-
ziert. 

Natürlich gelten auch bei diesem Thema die grundlegenden gesetzlichen Vorschriften, 
die Rechte und Pflichten zum Umgang mit Geheimnissen festschreiben:

•	Das Allgemeine Schweigerecht gegenüber der Polizei gilt für alle BürgerInnen des Landes  
und beinhaltet das Recht jeder/s Einzelnen, zu Straftaten in der Regel schweigen zu dürfen 
und diese nicht zur Anzeige bringen zu müssen. Dazu gibt es nur wenige Ausnahmen. Diese 
Ausnahmen beziehen sich in der Regel auf Delikte (u. a. Kriegsvorbereitung, Vorbereitung 
terroristischer Anschläg, Massenmord), die in den hier zur Rede stehenden Bezügen kaum 
zutreffen.

•	Die Verschwiegenheitspflicht gilt für alle, die als Erziehungs- und JugendberaterIn, Berate-
rIn für Suchtfragen in anerkannten Beratungseinrichtungen und SozialarbeiterIn tätig sind. 
Diese dürfen Privatgeheimnisse, die ihnen in ihrer beruflichen Eigenschaft anvertraut wer-
den, nicht unbefugt offenbaren. Das betrifft sowohl den Umgang mit diesen Informationen 
im privaten Umfeld als auch gegenüber anderen professionellen HelferInnen. Zuwiderhand-
lungen können verfolgt und nach § 203 Abs. 1 StGB bestraft werden. Personen, die der Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen, müssen allerdings vor Gericht als ZeugInnen aussagen. 
Das heißt, wenn ein Richter vom ihnen eine Aussage verlangt, dann sind diese Personen 
auch verpflichtet, eine Aussagen zu leisten. Diese Aussagepflicht kann sogar mit Ordnungs-
geld oder Ordnungshaft durchgesetzt werden.

•	Das Zeugnisverweigerungsrecht ist eine spezielle gesetzliche Regelung und  berechtigt, über 
Geheimnisse der Mandanten auch vor Gericht zu schweigen und vom Richter auch nicht zu 
einer Aussage genötigt werden zu können. Herauszustellen ist dazu jedoch, dass das Zeug-
nisverweigerungsrecht nicht allen BeraterInnen zusteht, auch wenn diese in irgendeiner 
Form mit drogenkonsumierenden Klienten arbeiten. Der Personenkreis, denen dieses Recht 
zugesprochen wird, ist rechtlich klar beschrieben und unterscheidet sich auch in Zivil- und 
Strafverfahren. In den hier zur Rede stehenden Bezügen wird nur denjenigen BeraterInnen, 
die in einer, vom Land anerkannten Suchtberatungsstelle tätig sind, das Recht eingeräumt, 
zwar vor Gericht aussagen zu können, wenn der Klient das wünscht, dies aber auch nach 
richterlicher Aufforderung nicht zu müssen. Wieweit sich ein Berater unter den Schutz eines 
Geheimnisträgers stellen kann, muss im Einzelfall geprüft werden.
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Rechtliche Grundlagen für die Helfer in der  
Arbeit mit konsumierenden Eltern

Von diesen allgemeinen Grundsätzen ausgehend leiten sich allerdings weitere Regelun-
gen und detaillierte Verfahrensregeln ab. Es ist deshalb ein unabweisliches Gebot, auf 
rechtliche Hinweise und Empfehlungen zurückzugreifen, die durch kompetente ExpertIn-
nen zusammengestellt und immer wieder aktualisiert werden. 

Deshalb wurde für diese Handreichung auf eine Gemeinschaftspublikation des Nationa-
len Zentrums für Frühe Hilfen, des Informationszentrums für Kindesmisshandlung und 
Kindesvernachlässigung und des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht 
e. V. zurückgegriffen:

Datenschutz bei Frühen Hilfen. Praxiswissen kompakt. 2015

Datenschutz
und die Arbeit mit drogenkonsumierenden Eltern und deren Kindern

DATENSCHUTZ  
BEI FRÜHEN HILFEN
Praxiswissen Kompakt
Deutsches Institut für Jugendhilfe 
und Familienrecht e.V. (DIJuF)

In den vorliegenden Unterlagen werden 
insbesondere die Kapitel 2:

„Datenschutz im Jugendamt“ 

und  Kapitel 3: 

„Datenschutz in der Gesundheitshilfe, 
bei Freien Trägern der Jugendhilfe und in 
Schwangerschafts(konflikt)beratungs-
stellen“ hinterlegt.

Es wird jedoch allen MitarbeiterInnen des 
psychosozialen Hilfesystems dringlich 
nahegelegt, sich mit der Gesamtpublika-
tion auseinanderzusetzen.

Diese ist unter folgendem Link kostenlos verfügbar:

http://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/ 
Publikation_NZFH_IzKK_Datenschutz_bei_Fruehen_Hilfen_2015.pdf
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Merseburg, Februar 2016 
Prof. Dr. phil. habil. Gundula Barsch    
Dipl. Päd. Claudia Plöttner 
MA Aline Organo 

Grundgedanken zur Integration des Crystal-Konsumverhaltens von Müttern und Vätern in die 
Beurteilung der Risikosituation in Bezug auf eine Gefährdung des Kindeswohls 

Hintergrund 
Die Vereinbarkeit des Konsums psychoaktiver Substanzen und Elternschaft gehört schon immer zu den besonderen 
Herausforderungen, vor die konsumierende Mütter und Väter gestellt sind. Möglichkeiten und Grenzen, die die 
Vereinbarkeit des Konsums psychoaktiver Substanzen und Elternschaft hat, werden aber auch für diejenigen 
Institutionen zu wichtigen Themen, die für die Unterstützung konsumierender Eltern und deren Kinder zuständig 
sind: die Jugendhilfe, die Drogenhilfe und die Suchtkrankenhilfe. Hier wird die Frage, ob es eine solche 
Vereinbarkeit überhaupt geben und unter welchen Bedingungen diese gelingen kann, in der Regel kontrovers 
diskutiert, mit dem Verweis auf tragische gescheiterte Fälle vielfach bestritten, vielerorts totale Abstinenz von 
allen psychoaktiven Substanzen gefordert und über Drogentests und Sanktionsdrohungen erzwungen.  

Unabhängig von emotionsgeladenen Diskussionen muss jedoch festgehalten werden, dass im Zentrum der 
Überlegungen die zentrale Frage zu stehen hat, wie das gesunde Aufwachsen des Kindes in diesen besonderen 
Familienkonstellationen gesichert und den konsumierenden Mütter und Vätern dabei geholfen werden kann, ihren 
Aufgaben und Pflichten als Eltern bestmöglich nachzukommen. Diese Fragestellung stellt sich unabhängig davon, 
welche psychoaktive Substanz von den Eltern konsumiert wird und welchen rechtlichen Status dieser Konsum hat 
Substanzen haben. Insofern sei daran erinnert, dass der elterliche Konsum von Alkohol, Tabak und 
Substitutionsmitteln schon lange zu den Themenkreisen gehört, für die Erfahrungen mit einer gezielten Begleitung 
von Familien durch die zuständigen Institutionen vorliegen. Insofern können diese Institutionen diesbezüglich auf 
einen Fundus von Kompetenzen zurückgreifen, der auch auf einen Hilfeprozess anwendbar ist, wenn von den 
Eltern illegalisierte Substanzen wie Cannabis, Heroin, Kokain und nun auch Crystal1  konsumiert werden.  

Vor den Hintergrund der aktuellen Entwicklungen um die Etablierung von Konsumformen zu der Substanz 
„Crystal“ werden vielfach Unsicherheiten signalisiert, die nahelegen, den Erfahrungsschatz von Drogen- und 
Jugendhilfe zu sichten und auf die neuen, oft aber eben auch altbekannten Risikokonstellationen anzuwenden und 
ggf. weiterzuentwickeln. Ziel ist über die Entwicklung von Strategien, Konzepten und  Methoden zu einer 
realitätsgerechten Einschätzung der Risikosituation von Müttern und Vätern mit Drogenkonsum im Umgang mit 
ihrem/n Kind/ern zu kommen und dabei dem gesetzlich verbrieften Wächter- und Schutzauftrag gerecht zu 
werden, ohne Kollateralschäden für die betroffenen Kinder, die Eltern und das Familiensystem als Ganzes 
hinnehmen zu müssen.  

Zur Vereinbarkeit von Elternschaft und Drogenkonsum 
Drogenkonsum allgemein und unterschiedliche Konsummuster psychoaktiver Substanzen von Müttern und Vätern 
im Besonderen können für deren Kinder zu besonderen Risiken werden:  

 Unter dem unmittelbaren Konsum und während des Nachklingens der Konsumeffekte besteht die Gefahr, 
dass Fürsorge- und Aufsichtspflichten punktuell, episodisch oder lang anhaltend nur eingeschränkt 
wahrgenommen werden;  

                                                             
1  In diesem Text wird mit dem Szenenamen „Crystal“ eine auf dem Schwarzmarkt kursierende psychoaktive Substanz 
bezeichnet, deren pharmakologischer Hauptwirkstoff „Methamphetamin“ ist. Deshalb werden im Weiteren die Bezeichnungen 
„Crystal“ und „Methamphetamin“ synonym verwendet. 

 
 

1 

Merseburg, Februar 2016 
Prof. Dr. phil. habil. Gundula Barsch    
Dipl. Päd. Claudia Plöttner 
MA Aline Organo 

Grundgedanken zur Integration des Crystal-Konsumverhaltens von Müttern und Vätern in die 
Beurteilung der Risikosituation in Bezug auf eine Gefährdung des Kindeswohls 

Hintergrund 
Die Vereinbarkeit des Konsums psychoaktiver Substanzen und Elternschaft gehört schon immer zu den besonderen 
Herausforderungen, vor die konsumierende Mütter und Väter gestellt sind. Möglichkeiten und Grenzen, die die 
Vereinbarkeit des Konsums psychoaktiver Substanzen und Elternschaft hat, werden aber auch für diejenigen 
Institutionen zu wichtigen Themen, die für die Unterstützung konsumierender Eltern und deren Kinder zuständig 
sind: die Jugendhilfe, die Drogenhilfe und die Suchtkrankenhilfe. Hier wird die Frage, ob es eine solche 
Vereinbarkeit überhaupt geben und unter welchen Bedingungen diese gelingen kann, in der Regel kontrovers 
diskutiert, mit dem Verweis auf tragische gescheiterte Fälle vielfach bestritten, vielerorts totale Abstinenz von 
allen psychoaktiven Substanzen gefordert und über Drogentests und Sanktionsdrohungen erzwungen.  

Unabhängig von emotionsgeladenen Diskussionen muss jedoch festgehalten werden, dass im Zentrum der 
Überlegungen die zentrale Frage zu stehen hat, wie das gesunde Aufwachsen des Kindes in diesen besonderen 
Familienkonstellationen gesichert und den konsumierenden Mütter und Vätern dabei geholfen werden kann, ihren 
Aufgaben und Pflichten als Eltern bestmöglich nachzukommen. Diese Fragestellung stellt sich unabhängig davon, 
welche psychoaktive Substanz von den Eltern konsumiert wird und welchen rechtlichen Status dieser Konsum hat 
Substanzen haben. Insofern sei daran erinnert, dass der elterliche Konsum von Alkohol, Tabak und 
Substitutionsmitteln schon lange zu den Themenkreisen gehört, für die Erfahrungen mit einer gezielten Begleitung 
von Familien durch die zuständigen Institutionen vorliegen. Insofern können diese Institutionen diesbezüglich auf 
einen Fundus von Kompetenzen zurückgreifen, der auch auf einen Hilfeprozess anwendbar ist, wenn von den 
Eltern illegalisierte Substanzen wie Cannabis, Heroin, Kokain und nun auch Crystal1  konsumiert werden.  

Vor den Hintergrund der aktuellen Entwicklungen um die Etablierung von Konsumformen zu der Substanz 
„Crystal“ werden vielfach Unsicherheiten signalisiert, die nahelegen, den Erfahrungsschatz von Drogen- und 
Jugendhilfe zu sichten und auf die neuen, oft aber eben auch altbekannten Risikokonstellationen anzuwenden und 
ggf. weiterzuentwickeln. Ziel ist über die Entwicklung von Strategien, Konzepten und  Methoden zu einer 
realitätsgerechten Einschätzung der Risikosituation von Müttern und Vätern mit Drogenkonsum im Umgang mit 
ihrem/n Kind/ern zu kommen und dabei dem gesetzlich verbrieften Wächter- und Schutzauftrag gerecht zu 
werden, ohne Kollateralschäden für die betroffenen Kinder, die Eltern und das Familiensystem als Ganzes 
hinnehmen zu müssen.  
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 Fehleinschätzungen von Situationen und elterlichen Fähigkeiten können Kinder in Gefahren und Nöte 
bringen, denen sie selbst nicht gewachsen sind; 

 das Involviert-Sein der Kinder in Drogenbeschaffung und gemeinschaftliche Konsumsettings kann 
nachhaltig das psychische und soziale Wohlbefinden der Kinder beeinträchtigen;  

 längere Einschränkungen in der Wahrnehmung bezüglich der elterlichen Pflichten können für die Kinder 
problematische Situationen entstehen lassen (u. a. physische, psychische und soziale Vernachlässigung) 
und deren gesunde Entwicklung in Frage stellen.  

 insbesondere bei exzessivem und dauerhaftem Konsum kann es zudem innerhalb des Familiensystems zu 
Verwerfungen kommen (u. a. Parentifizierung, gewalttätige Übergriffe), die das gesunde Aufwachsen der 
Kinder nachhaltig schädigen.  

Mit Blick auf diese Zusammenhänge hat Jugendhilfe immer schon den Auftrag, parteilich für das Kind zu wirken, d. 
h. das Kindeswohl im Blick zu behalten, Unterstützungsangebote für eine gesunde  und altersentsprechende 
Entwicklung des Kindes zu erarbeiten und zusammen mit den Eltern umzusetzen. Dazu ist es notwendig, die 
familiäre Situation komplex, d. h. sowohl bezüglich ihrer Ressourcen und Kompetenzen als auch ihrer Risiken und 
Defizite zu analysieren und in Bezug auf die Entwicklung des Kindes realistisch einzuschätzen. Erst auf dieser Basis 
kann es gelingen, geeignete Maßnahmen zur Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen 
Aufgaben und Pflichten anzubieten.  

Das Fehlen belastbarer Informationen zum Umfang und zu den mit dem Crystal-Konsum verbundenen 
Phänomenen, die mediale Aufmerksamkeit, die Unwissen mit dramatisierenden und ängstigenden Spots füllte, ein 
vielerorts bis heute andauerndes Ausbluten der Ressourcen des Drogen- und Jugendhilfesystems u. ä. zählen zu 
den Faktoren, die zu einer Verunsicherung im Umgang mit Crystal-konsumierenden Klientengruppen in 
unterschiedlichen Hilfestrukturen geführt haben. Umso dringlicher erscheint, für eine fachliche Einordnung des 
Konsumverhaltens zu werben, die auf einer professionellen Risikoeinschätzung beruht, aus der ein gestuftes 
Unterstützungsangebot der Jugendhilfe abgeleitet werden kann.  

Mütter und/oder Väter und der Konsum psychoaktiver Substanzen 
Die aktuellen epidemiologischen Untersuchungen zum Methamphetamin-Konsum in Deutschland ermitteln in 
Bezug auf einen Amphetaminkonsum eine Lebenszeitprävalenz von 6,8 %, eine 12-Monats-Prävalenz von 2,4 % 
und eine 30-Tage-Prävalenz von 1,5 % und damit die jeweils höchsten Werte in der Altersgruppe der 25-29-
Jährigen (vgl. Kraus, Pabst, Gomes de Matos, Piontek 2013). In Deutschland haben in dieser Altersgruppe 64 % der 
Frauen ein Kind und 29 % ein zweites Kind (vgl. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013). Daraus lässt sich 
schlussfolgern, dass für die Gruppe der Crystal-Konsumenten ein höherer Anteil von Eltern vermutet werden muss, 
als dies aus anderen Klienten-/Patientengruppen im illegalisierten Drogenbereich bekannt ist. Insofern ist die hier 
zur Rede stehende Thematisierung der Vereinbarkeit von Crystal-Konsum und Elternschaft ein Phänomen, das eine 
hohe praktische Relevanz hat und ernst genommen werden muss.  

Innerhalb der Hilfesysteme sind in den vergangenen Jahren Kinder aus einem Familiensystem mit abhängig 
konsumierenden Elternteilen stärker in den Blick professioneller Arbeit gerückt. War zunächst oft allein das 
Erlangen der Kenntnis von einem Drogenkonsum beispielsweise durch einen positiven Test auf eine Substanz ein 
ausreichender Grund, den Eltern jegliche elterliche Kompetenzen abzusprechen und das Kind alternativlos aus 
seiner Familie zu nehmen, haben sich die Handlungsstrategien auch der Institutionen mit Wächter- und 
Schutzauftrag im Interesse des Kindes modernisiert. Durchgesetzt hat sich derweil ein geradezu paradigmatischer 
Blickwechsel, der vor allem mit Rückgriff auf den von Wolin/Wolin entwickelten und international durchgesetzten 
Challenge-Ansatz2 erfolgt. Dieser ist salutogenetisch und ressourcenorientiert angelegt und geht davon aus, dass 
auch Eltern, die eine psychoaktive Substanz konsumieren, gute Eltern sein wollen, dafür aber Hilfe und 

                                                             
2 Wolin/Wolin entwickelten das traditionelle „Damage-Modell“ für belastende Familiensituationen weiter zu einem „Challenge-
Modell“. Deren Ideen wurden von einer Reihe Autoren aufgegriffen und weiterentwickelt. In Deutschland haben sich dabei 
insbesondere Martin Zobel und Michael Klein verdient gemacht (vgl. Klein 2010). 
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Unterstützung benötigen. Gestützt wird dieser Leitgedanke durch Forschungen zur Bedeutung von 
Bindungserfahrungen. Auch aus diesen leitet sich der besondere Respekt vor der Eltern-Kind-Bindung ab, aus der 
sich für das Kind zentrale Bindungserfahrung ergeben, die nachhaltig prägend für sein ganzes Leben werden. Die 
Eltern-Kind-Bindung ist deshalb unter besonderen Schutz zu stellen. Auch vor diesem Hintergrund wurde das Recht 
der elterlichen Sorge als hohes Gut in den relevanten gesetzlichen Bestimmungen festgeschrieben.  

Crystal-Konsum (Methamphetamin): Wirkungen/Effekte des Konsums und deren Folgen für die Elternschaft 
Die Wirkungen und Verhaltensbeeinflussungen psychoaktiver Substanzen lassen sich unter sehr unterschiedlichen 
Aspekten betrachten. Für die Beurteilung, welche Handlungsmöglichkeiten und Beeinträchtigungen des elterlichen 
Handelns sich aus dem Konsum von „Crystal“ ergeben können, sollen im Weiteren regelmäßig eintretende 
Wirkungen des Konsums und die Dauer, mit der diese Wirkungen anhalten, betrachtet werden. Diese hängen von 
der gewählten Dosis, der Applikationsform, den gewählten Konsumintervallen, dem Set und den Settings des 
Konsums ab, d. h. in jeden Einzelfall sind diese konkreten Koordinaten des Konsums mit in die Betrachtungen 
einzubeziehen. 
 
Applikationsform 
Crystal kann auf sehr verschiedene Weise konsumiert werden: schlucken, sniefen, rauchen, spritzen. Die jeweilige 
Applikationsform beeinflusst nicht nur den Zeitpunkt des Wirkeintritts, sondern nimmt auch Einfluss auf die 
Wirkstoffmenge, die im Körper verstoffwechselt wird. Wird z. B. oral konsumiert (schlucken), erfolgt der 
Wirkeintritt je nach Füllstand des Magens nach 30-40 Minuten. Da während des Stoffumsatzes durch die Leber 
bereits ein Teil der Substanz entgiftet wird (First-Pass-Effekt), entsteht hier ein Resorptionsdefizit von 10-20 % der 
aufgenommenen Substanz. Auf Grund der Verzögerungen bei der Passage der Substanz durch den Magen-Darm-
Trakt, hält die Wirkung jedoch länger als bei anderen Applikationsarten an (8-10 h, steigt mit zunehmender 
Menge)(vgl. eve&rave Schweiz 2016).  
Ganz allgemein lassen sich für Crystal folgende Applikationsformen und Anhaltspunkte für den Wirkeintritt 
benennen: 

 Beim Sniefen: nach 5 bis 15 Minuten 
 Beim Rauchen: innerhalb weniger Sekunden 
 Beim Spritzen: sofort nach der Injektion 
 Beim Schlucken: nach ca. 30 bis 45 Minuten, dafür längere Wirkung 

 
Die Zeit, um die Hälfte der konsumierten Substanz biologisch abzubauen (Eliminationshalbwertzeit)(vgl. Drogen-
Wiki 2016)) beträgt ca. 10 Stunden (bei einer hohen Dosis 24-36 h) und ist im Vergleich zu anderen illegalisierten 
Substanzen relativ lang.  Bei der Beurteilung der jeweiligen Fähigkeiten, den Anforderungen einer Elternschaft 
nachkommen zu können, ist deshalb zwischen der Wirkdauer (High/Rush), den subjektiven Effekten für die Person 
und der Eliminationshalbwertzeit (Zeit, bis die Substanz aus dem Körper eliminiert ist) zu unterscheiden. 

Wirkstoff und Dosis 
Crystal gehört zur Gruppe der Stimulanzien (Weckaminen). Wie bei allen psychoaktiven Substanzen variiert auch 
deren Wirkdauer in Abhängigkeit vom Wirkstoffgehalt, den enthaltenden Beimischungen und der verwendeten 
Konsumform. Als Besonderheit von Crystal kann gelten, dass bedingt durch die hohe Verfügbarkeit, die geringen 
Produktionskosten und die unmittelbare Herstellung der Substanz in nahe gelegenen „Crystal-Küchen“ auch auf 
dem Schwarzmarkt mit einer hohen Reinheit (ca. 90 % und mehr) gerechnet werden muss. Anders als bei anderen 
illegalisierten psychoaktiven Substanzen erübrigt sich durch die geringen Produktions- und Vertriebskosten in der 
Regel der Zusatz von Streckmitteln und Beimengungen. Deshalb lassen sich für den Wirkstoffgehalt von Crystal, 
anders als bei sonst auf dem Schwarzmarkt erworbenen Substanzen, bisher keine extremen Schwankungen 
nachweisen.  
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Alle bisher vorliegenden Informationen unterstreichen, dass auch bei dieser psychoaktiven Substanz sehr 
unterschiedliche Konsumformen praktiziert werden. Für das hier zur Rede stehende Thema ist zumindest die 
Unterscheidung in einen niedrig- und einen hochdosierten Konsum von zentraler Bedeutung. 
 
Der Niedrigdosis-Crystal-Konsum 
Methamphetamin wurde ursprünglich als Medikament entwickelt, um in bestimmten Situationen Wachheit zu 
stimulieren, wenn die körperlichen und psychischen Belastbarkeitsgrenzen längst überschritten sind. In geringer 
Dosierung von Müttern und Vätern konsumiert, ist Crystal deshalb geeignet, widersprechende Anforderungen wie 
Berufstätigkeit und Elternschaft besser bewältigen zu können. Eine unmittelbare Beeinträchtigung der 
Kompetenzen für eine gelingende Elternschaft ergibt sich daraus nicht folgerichtig.  
Die Tatsache, dass mit einem niedrigdosiertem Konsum allerdings die natürlichen Schutzsignale von Körper und 
Psyche ausgeschaltet werden, verweist darauf, dass eine auf Dauer angelegte Bewältigung unvereinbarer 
Anforderung mit Hilfe von Crystal zu einer enormen physischen und psychischen Erschöpfung führt. Diese kann 
Ressourcen und Fähigkeiten einer Elternschaft untergraben, wie dies auch bei anders zustande gekommenen 
Erschöpfungszuständen möglich ist (z. B. eine schwere Erkrankung). Insofern kann an den Fundus von Erfahrungen 
angeknüpft werden, der aus der Unterstützung von Familien mit einer schwerwiegenden Erkrankung eines oder 
beider Elternteile hervorgegangen ist. Dazu gehören beispielsweise Eltern mit psychischen Störungen (siehe dazu 
auch Leitner 2010). 
 
Der hochdosierte Crystal-Konsum 
In hoher Dosierung und in entsprechenden Settings konsumiert, kann Crystal folgende akute Effekte anstoßen (vgl. 
Barsch 2014):  

• Steigert die Leistungsfähigkeit  
• Euphorische Gefühle 
• Gesteigertes Selbstbewusstsein 
• Gesteigerte Kontakt- und Kommunikationsfreude 
• Verringerte Angst 
• Kein Hungergefühl 
• Kein Durstgefühl 
• Konzentration auch auf monotone Tätigkeiten 
• Kein Schmerzempfinden 
• Gesteigerte Libido, sexuelles Durchhaltevermögen und Genussfähigkeit („Marathonsex“) 

 
Deutlich wird, dass der akute Konsum von Crystal Konsumeffekte vermitteln kann, die typisch für Stimulanzien 
sind. Das bedeutet, es müssen andere akute Effekten des Crystal-Konsums in Bezug auf das Wahrnehmen von 
Elternschaft bedacht werden, als beim Konsum von Substanzen, deren akute Effekte eher mit zentralen 
Dämpfungen, Trunkenheit und schlafähnlichen Einschränkungen einhergehen.  
 
Bisher vorliegende Erfahrungen bestätigen, dass durch den akuten Crystal-Konsum, insbesondere bei hohen Dosen, 
eher folgende Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. nach DSM-IV-TR (APA 2000)) für eine Elternschaft tangiert 
werden: 

 Fehleinschätzungen von Situationen 
 Überschätzungen eigener Fähigkeiten 
 Vermindertes Zeitgefühl mit deutlichen Problemen des Findens und/oder Haltens von Zeit- und 

Alltagsstrukturen 
 Psychotische Episoden 
 Eine Zunahme aggressiver Verhaltensbereitschaften (was nicht folgerichtig eine pauschale Zunahme von 

Aggressivität bedeutet!) 
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 Emotionale Verflachung 
 Stimmungslabilität 

Deutlich wird, dass in der Phase eines akuten Crystal-Konsums für das gesunde Aufwachsen der Kinder 
Herausforderungen zu bewältigen sind, die in den unterstützenden Institutionen in ähnlicher Form bereits bekannt 
sind. Verwiesen sei diesbezüglich beispielsweise auf Familiensystemen, in denen einer oder beide Elternteile 
psychisch gestört oder psychiatrisch krank sind.  
 
Die Adaptions-Phase 
Wiederum in Abhängigkeit von der konsumierten Menge enden die angenehmen subjektiven Empfindungen in der 
Akutphase des Konsums nach 8-10 Stunden. Nach dieser Zeit lässt die belohnende, angenehme und erwünschte 
Akutwirkung nach und Rebound-/Spiegeleffekte setzen ein. Auch für diese Phase des Konsums kann es den Eltern 
gelingen, ihren elterlichen Pflichten nachzukommen, solange die Adaptionsphase noch nicht in die Phase des 
“Runterkommens” übergeht. 
 
„Runterkommen“ und „Crystal-Kater“: Die beiden Phasen des Abklingens der Crystal-Wirkung 
Zu den beachtenswerten Besonderheiten des Crystal-Konsums bei der Einschätzung des Vermögens, den 
Anforderungen von Elternschaft gerecht werden zu können, gehören die oft sehr lange nachklingenden Folgen 
eines höher dosierten Crystal-Konsums (20-50 mg). Diese werden in den Konsumentenkreisen oft als 
„Runterkommen“ und „Crystal-Meth-Kater“ zusammengefasst.  Schon diese Szene-Worte verweisen auf ähnliche 
Bezüge, wie sie vom Alkoholtrinken bekannt sind.  
 
Die erste Phase des Abklingens der Crystal-Wirkung, das sogenannte „Runterkommen“, wird als starke 
Abgeschlagenheit mit immensem Schlafbedürfnis, aber blockiertem Schlafvermögen erlebt, die zudem 
gekennzeichnet ist durch Zustände von Gereiztheit, Angst und Depression und eine Zunahme aggressiver 
Verhaltensbereitschaft. Wird eine hohe Dosis (mehr als 50 mg) konsumiert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
psychotische Symptome, aggressive Gedanken, starke Kopfschmerzen und exzessives Sprechen einstellen (vgl. 
Angrist & Gershon 1970, Bell 1973, Griffith, Cavanaugh, Held & Oates 1972). Aus diesen können sich in 
ungeeigneten Settings schnell Störungen des Sozialverhaltens ergeben. Es liegt auf der Hand, dass in dieser Phase 
auch Kinder, die Forderungen an Fürsorge und Aufmerksamkeit stellen, insbesondere wenn sie wach und lebhaft 
sind, von ihren „im Runterkommen befindlichen“ Eltern als Störung und Überforderung empfunden werden  
können, auf gereizt und aggressiv reagiert wird. 
Diese erste Phase des Abklingens der Crystal-Wirkung hält zwischen 7-10 Tagen an, wobei die als sehr leidvoll 
erlebten Symptome in den ersten 24 Stunden der Abstinenz am stärksten sind und danach steil abfallen. 
Insbesondere die sich regelmäßig einstellenden Zustände von Angst und Depression werden allerdings am 
stärksten für den 2-3 Tag der Abstinenz beschrieben (vgl. McGeorg et al. 2005).4 
 
Diese als sehr leidvoll erlebte Phase des „Runter-Kommens“ löst sich mit einer Phase der Erholung auf, die hier als 
„Crystal-Kater“ bezeichnet wird. In dieser Phase halten die Symptome des „Runterkommens“ auf niedrigem 
Niveau an. Körper und Psyche holen quasi die Erholung nach, die durch den Crystal-Konsum verwehrt wurde. In 
dieser Phase wird lange geschlafen, wobei sich tiefe Schlafphasen mit Phasen ablösen, in denen lebhaft und 
unangenehm geträumt wird. Craving, gesteigerter Appetit, depressive Verstimmung bis zu Suizidgedanken können 
in 24 % der Fälle moderat bis schwer drei Wochen und länger bestehen bleiben (vgl. London et al. 2004). Für 

                                                             
4 Diese Nachwirkungen werden von den Konsumenten oft als Entzugserscheinungen fehlinterpretiert, müssen aber eher als 
Rebound-/Spiegeleffekte erklärt werden. Sie ergeben sich aus den leeren Dopamin- und Noradrenalin-Speichern, die sich nur 
langsam wieder auffüllen. Entzugserscheinungen im engeren Sinne lassen sich für den Crystal-Konsum nicht nachweisen. Der 
als schwer aushaltbar erlebte „Crystal-Kater“ lässt sich durch erneuten Konsum blockieren. Aus diesen Erfahrungen kann sich 
der Übergang von einem gelegentlichen Wochenend-Konsum zu einem alltäglichen Konsum entwickeln, wenn der Konsument 
nicht die Motivation aufbringt/keine Unterstützung erhält, diese Nachwirkungen auszuhalten.  



Grundgedanken zur Integration des Crystal-Konsumverhaltens 
von Müttern und Vätern in die Beurteilung der Risikosituation  

in Bezug auf eine Gefährdung des Kindeswohls
5 - I. / 6

 
 

6 

konsumierende Eltern ergibt sich, dass bereits in dieser Phase zunehmend wieder elterliche Pflichten übernommen 
werden können, wenngleich dafür anfänglich Hilfe und Unterstützung nützlich sein können.  
Die Länge dieser zweiten Erholungsphase wird durch die Intensität und die Wirkdauer des Konsums bestimmt und 
kann weitere 14 Tage anhalten. Bei gelegentlichem Konsum mit ausgesprochen weiten Konsumabständen mündet 
diese Phase in einer Wiederherstellung der physischen, psychischen und sozialen Gesundheit. 
 
Abb. 1 Beispielhafte Darstellung der Wirkung von Crystal über mehrere Tage 

 

Deutlich wird, dass eine wesentliche Besonderheit des Crystal-Konsums darin besteht, dass sich an eine relativ 
lange Akutphase (bis zu 10 Stunden) eine lange Phase des Abklingens der Effekte des Konsums (drei Wochen und 
länger) anschließt, die subjektiv als leidvoll und belastend erlebt wird und auch die Möglichkeiten tangiert, den 
Anforderungen einer Elternschaft nachzukommen. 
 
Mit Blick auf die Besonderheiten, die sich für diese beiden Phasen des Abklingens des Crystal-Konsums darstellen, 
können folgende Einschränkungen herausgestellt werden, die Rechte und Pflichten einer Elternschaft 
wahrzunehmen: 

 Schlechter gesundheitlicher Zustand (vgl. DSM-IV-TR) 
 Allgemeine Erschöpfung (vgl. DSM-IV-TR) 
 Affektive Verflachung (vgl. DSM-IV-TR) 
 Psychotische Symptome, Orientierungs- und Gedächtnisverlust (vgl. DSM-IV-TR) 
 Überwältigendes Schlafbedürfnis mit Folgen wie: 

- Eingeschränktes Vermögen zur Pflege, Fürsorge und Aufsicht des Kindes 
- Eingeschränktes Vermögen, emotionales Interesse für die Belange des Kindes aufzubringen 
- Eingeschränktes Vermögen, auf das Kind bezogene Zeiten und Strukturen zu entwickeln und 

umzusetzen 
Deutlich wird, dass insbesondere die erste Phase des Abklingens der Konsumeffekte, das sogenannte 
Runterkommen, nur bedingt vereinbar ist mit dem Wahrnehmen von Elternschaft. In dieser Phase ähnelt die 
Situation der Kinder Crystal-konsumierender Eltern der, in der sich auch Kinder schwerkranker Eltern wiederfinden 
können. Insofern muss anknüpfend an diese Erfahrungen nach neuartigen Formen von Unterstützung gesucht 
werden, mit denen der Crystal-Konsum der Eltern und die gesunde Entwicklung der Kinder vereinbar gemacht 
werden. Dazu gehört ein abgestuftes Hilfeangebot, das von stationären Einrichtungen für abstinenzfähige Eltern, 
über tagesklinische Angebote für Eltern und parallelen Tagespflegestätten für Kinder abstinenzwilliger Eltern bis 
hin zur Konsumbegleitung nicht abstinenzwilliger/-fähiger Eltern reicht wie z. B. „Kinderhotels“, „Mutter-Kind-
Häuser“ usw. (vgl. Kapitel „Wünschenswerte innovative ambulante Angebote, S. 12 ff)  

-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 



Grundgedanken zur Integration des Crystal-Konsumverhaltens 
von Müttern und Vätern in die Beurteilung der Risikosituation  

in Bezug auf eine Gefährdung des Kindeswohls
5 - I. / 7

 
 

7 

Vereinbarkeit von Crystal-Konsum und Elternschaft: Fazit 

In der Gesamtschau verweisen die dargelegten Zusammenhänge in Bezug auf die verwendete Dosis, die Wirkdauer, 
die unterschiedlichen Phasen des Crystal-Konsums, die Halbwertzeit und die sich einstellenden Nachwirkungen des 
Konsums darauf, dass es einer sehr differenzierten Auseinandersetzung mit den jeweiligen Konsummustern bedarf, 
um die jeweils gegebenen Möglichkeiten und Grenzen für das Wahrnehmen von Elternschaft auszuloten. Pauschale 
Urteile, die ausschließlich nach „Konsum oder Abstinenz“ gefällt werden, sind zwar schnell zu treffen, benötigen 
kaum professionelles Können und lassen sich auch mit fehlenden personellen Kapazitäten umsetzen. Sie sind aber 
weder für die Eltern noch für die Kinder hilfreich: Auf Seiten der Eltern wird die Chance verpasst, nach Strategien 
und Möglichkeiten zu suchen, wie konsumierende Mütter und Väter ihren elterlichen Pflichten trotz Crystal-
Konsums nachkommen können, indem sie zugunsten ihres Kindes ihren Konsum unter eine Kontrolle bringen und 
Alternativen für den Fall finden, dass sie selbst sich nicht in ausreichendem Maß um das Wohl ihrer Kinder 
kümmern können. Für die Kinder sind digital gefällte Urteile („Konsum der Eltern ja oder nein“) insofern 
verhängnisvoll, als diese zu einer vorschnellen Herausnahme des Kindes aus seiner Familie führen, die 
bedeutungsvollen Eltern-Kind-Bindungen zusätzlich beschädigt werden und nachhaltige Kollateralschäden für das 
Familiensystem als Ganzes hingenommen werden.  
 
Insofern ist in allen Hilfesystemen der Blick dafür zu schärfen, dass der Konsum psychoaktiver Substanzen nicht per 
se mit einer Vernachlässigung von Kindern einhergehen muss. Dazu kann auf den Alkoholkonsum verwiesen 
werden: Alkohol ist in unserer Gesellschaft ein kulturell eingebettetes Phänomen, das mit klaren informellen Regel 
in Bezug auf die Vereinbarkeit von Elternschaft und Alkoholkonsum reguliert wird. Erwartet und sanktioniert wird z. 
B. Punktnüchternheit in verschiedenen Lebensbereichen und -phasen von Elternschaft, z. B. während der 
Schwangerschaft und Stillzeit. Eltern wissen, dass Alkoholkonsum das Vermögen beeinträchtigt, Situationen 
sachgerecht einzuschätzen und zu handeln. Wenn anlassbezogen ein höherer Alkoholkonsum geplant wird, wird 
deshalb die Betreuung von Kindern in der Regel über Partner, Freunde, andere Familienmitglieder oder Dienste (z. 
B. Baby-Sitting) abgesichert. Auch die Entwicklung der vergangenen Jahre rund um das Passiv-Rauchen ist längst 
bei rauchenden Eltern angekommen. Vor dem Hintergrund des Wissens zu den Nah- und Fernwirkungen des 
passiven Tabakkonsums hat sich das Rauchverhalten vieler Eltern verändert. Rauchfreie Bereiche, beispielsweise 
die Zimmern, in denen sich Kinder aufhalten, werden heute von vielen rauchenden Eltern respektiert.  
Das bereits existierende praktische Alltagshandeln, bei geplantem Konsum auf alternative Handlungsstrategien bei 
der Sicherung und Versorgung von Kindern zurückzugreifen, verweist auf den verantwortungsvollen Umgang eines 
Großteils der Eltern mit Lebenssituationen, in denen sie bedingt durch den Konsum psychoaktiver Substanzen 
diese Betreuung nicht selbst absichern können. Es sollte auch für Eltern popularisiert werden, die nicht auf die 
psychoaktive Substanz Alkohol zurückgreifen. Es lassen sich keine Argumente finden, diese Strategien der Hilfe und 
Unterstützung nicht auch bei Crystal-konsumierenden Müttern und Vätern anzuwenden.  
 
So selbstverständlich ein differenziertes Herausarbeiten vorliegender Konsummuster des Crystal-Konsums und 
daraus abgeleiteter möglicher Beeinträchtigungen bezüglich der Versorgung von Kindern sein muss, so folgerichtig 
ist auch, dass der hieraus resultierende Unterstützungsbedarf dezidiert festzuhalten und umzusetzen ist. Dazu 
gehören auch professionelle Kompetenzen, um Eltern über mögliche substanzbezogene Beeinträchtigung 
aufklären und gemeinsam mit ihnen Handlungsalternativen für den Fall entwickeln zu können, dass der Konsum 
psychoaktiver Substanzen geplant wird. Wünschenswert ist zugleich die Existenz praktischer Hilfestellungen (z. B. 
Baby-/Kinder-Sitting, Kinderhotel), die den Eltern bekannt gemacht werden und/oder deren Aufbau in Angebote 
der Elternarbeit einfließen sollten. Grundlage dafür ist, dass die Mitarbeiter aller Hilfesysteme, die für 
konsumierende Eltern arbeiten, die jeweils konkreten substanzbezogenen Beeinträchtigungen und möglichen 
Handlungsalternativen detailliert kennen, um darauf aufbauend Eltern aufklären und passgenaue praktische 
Angebote der Elternarbeit entwickeln zu können. 
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Der Stellenwert eines qualitativen Screenings bei der Beurteilung des Konsums 
Mit Blick auf die aktuellen Diskussionen um die Anwendung von Drogentests durch Mitarbeiter der Jugendhilfe 
sind Nachweiszeiten und zulässige Interpretationen von Drogentests kritisch in den Blick zu nehmen.  
 
Drogentests: Immer Symbol für Machtanspruch und Misstrauen  
Die Entwicklungen rund um praktikable, d. h. einfach zu handhabende und kostengünstige Tests, mit denen der 
Konsum einer oder verschiedener Substanzen nachgewiesen werden kann, hat derweil zu einer Palette von 
Möglichkeiten geführt, sich Gewissheit über Abstinenz oder Konsum einer Person zu verschaffen. Die vielfältigen 
Angebote wecken ihrerseits aber auch immer Begehrlichkeiten, sich solcher Rückversicherungen zu bedienen. Dies 
insbesondere dann, wenn man nicht auf Aussagen der betroffenen Person und anderweitige Hinweiszeichen 
vertraut, die jeweilige Person unter Druck setzen will bzw. sich vordergründig (Schein-)Sicherheiten für die Arbeit 
verschaffen will. 
 
Bevor man in professionellen Bezügen über den Rückgriff auf Drogentests in der Arbeit mit Klienten nachdenkt, 
sollte sich jedoch dringlich damit auseinandergesetzt werden, dass in unserer Gesellschaft kein Fall existiert, in 
dem Drogentests in positive Bezüge eingeordnet sind. Sowohl in Behandlungssettings, als auch im Rahmen 
beruflicher Eignungstests, bei Beurteilungen von Tauglichkeit z. B. in Bezug  auf die Teilnahme am Straßenverkehr 
oder bei der Prüfung der Legitimität einer erbrachten Leistung z. B. im Sport – überall signalisieren Drogentests, 
dass der Aussage einer Person nicht vertraut wird, dass das zur Diskussion stehende Verhalten auf seine 
Redlichkeit hin in Frage gestellt wird oder ein generalisierter Verdacht gegenüber der Person oder der 
Personengruppe durch einen scheinbar objektiven Beweis aus der Welt gebracht werden muss.  
Zudem werden Drogentests oft auch als Sanktionsmittel verwendet, wenn z. B. per Auflagen das regelmäßige 
Erbringen einer cleanen Urinprobe eingefordert wird, um die Erinnerung an die Verfehlung aktiv zu halten. Vielfach 
ergeben sich aus Drogentests Sanktionen, wenn die geforderten Ergebnisse nicht vorzeigbar sind (z. B. wenn die 
Totalabstinenz von allen psychoaktiven Substanzen gefordert wird, obwohl nur eine bestimmte Substanz 
problematisch konsumiert wurde). Selbst dann, wenn Personen von sich aus Drogentests verlangen, zielen diese in 
der Regel darauf, bereits ausgesprochene Sanktionen zu mildern oder das in Frage gestellte Vertrauen oder das in 
Abrede gestellt Vermögen zurückzugewinnen.  
Von den Betroffenen werden Drogentests als Hinweiszeichen für Misstrauen, als Unterstellung von Unehrlichkeit 
und Unaufrichtigkeit sowie als Eingriff in die persönliche Integrität verstanden. Immerhin wird damit in das 
informelle Selbstbestimmungsrecht einer Person eingegriffen, darüber zu entscheiden, über welche privaten Bezüge 
Auskunft gegeben wird.  
Die Anordnung entsprechender Tests signalisiert dem Betroffenen zudem die Machtposition seines Gegenübers:  
Tests sind in der Regel nicht verhandelbar, sondern werden mit massiven Sanktionsdrohungen erzwungen. 
Schließlich demonstriert die praktische Durchführung (z. B. Urinabgabe unter Sichtkontrolle, oft bei vorheriger 
Inspektion des Intimbereichs) die demütigende Machtbefugnis, bis in den Schambereich hinein regieren zu dürfen.  
All diese Facetten, die Drogentests per se und unabhängig von der jeweiligen praktischen Durchführung haben, 
sollten insbesondere dann sorgsam abgewogen werden, wenn es um Angebote von Hilfe und Unterstützung geht, 
die eine Vertrauensbasis zwischen den Betroffenen und den professionellen Helfern brauchen. Die vielfältigen 
negativen Konnotationen von Drogentests sind den überschaubaren Effekten gegenüber zu stellen, die sich aus der 
Arbeit mit Drogentests in helfenden Institutionen ergeben können.   
 
Was Drogentests leisten können 
Je nachdem, wie umfangreich und aus welchem Anlass ein Drogentest durchgeführt werden soll, kann heute auf 
verschiedene Vorgehensweisen zurückgegriffen werden. Dabei bestimmt die über Tests zu klärende Fragestellung, 
welcher Test durchgeführt werden sollte. Die Kosten und die Dringlichkeit des Ergebnisses beeinflussen des 
Weiteren, ob Schnell- oder Labortest anzuwenden sind. Damit unmittelbar verbunden ist zugleich die durchaus 
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wichtige Frage, welches Untersuchungsmaterial von der zu testenden Person gefordert wird. Zu unterscheiden 
sind Tests über Schweiß-, Speichel-, Urin5-, Haar- und Blutproben.  
Die Wahl des Probenmaterial ist von zentraler Bedeutung: So können im Urin, Haar und Blut Abbauprodukte der 
einzelnen psychoaktiven Substanzen, im Schweiß und Speichel dagegen die Substanzen direkt nachgewiesen 
werden. D. h. je nach gewählter Test-Art lässt sich mit dem Test eine unterschiedliche Aussage dazu treffen, in 
welchem zurückliegenden Zeitraum (Stunden, Tage, Wochen) eine Person eine psychoaktive Substanz konsumiert 
hat oder ob bezüglich einer oder mehrerer Substanzen eine Abstinenz nachgewiesen werden kann. 
 
Herauszustellen ist, dass bisher mit keinem Test Aufschluss darüber gegeben werden kann, welche Muster der 
nachgewiesene Konsum genau hat und welche Konsequenzen sich daraus beispielsweise für die Beurteilung der 
elterlichen Sorge für ihre Kinder ableiten. Dafür müssen beispielweise Informationen zur Regelmäßigkeit, zur 
Konsumzeit, zum Konsumort und zum Konsumsetting hinzugezogen werden, die über Drogentests jedoch nicht 
beschafft werden können. Darüber hinaus können sich problematische Folgen für das gesunde Aufwachsen von 
Kindern auch aus Umständen ergeben, die nur mittelbar mit dem Konsum zu tun haben – z. B. kann das Involviert-
Sein der Kinder in Bezüge von Drogenbeschaffung und gemeinschaftliche Konsumsettings nachhaltig das physische, 
psychische und soziale Wohlbefinden der Kinder stören. Auch bei der Klärung derartiger Zusammenhänge kann ein 
Drogentest nicht weiterhelfen. 

Drogenscreenings zu Methamphetamin 
Für die Durchführung von Drogen-Screenings haben sich in den vergangenen Jahren Urintests sowohl bei Schnell- 
als auch Labortests als am weitesten verbreitete Untersuchungsmethode durchgesetzt. Zu den Besonderheiten 
einer Testung auf Methamphetamin zählt, dass der Nachweis des Konsums dieser Substanz stark vom pH–Wert 
des Urins abhängig ist, weshalb dieses Screening eine hohe individuelle Sensibilität hat – in saurem Urin sind 
nachweisbare Wirkstoffe schneller abgebaut als im basischem. Ganz allgemein verweist ein Nachweis von 
Methamphetamin in einer Urinprobe in der Regel darauf, dass der letzte Konsum ein bis drei Tage zurückliegen 
kann. 
 
Toxikologische Untersuchungen im Blut, Blutserum oder Blutplasma werden vorrangig dann vorgenommen, wenn 
es um die Einschätzung der akuten Beeinflussung einer Person durch einen bestimmten Wirkstoff geht. Für eine 
Testung auf Methamphetamin gilt, dass durch einen Nachweis im Serum davon ausgegangen werden kann, dass 
seit dem letzten Konsum zwischen 6–24 Stunden (im Mittel 11–13 Stunden) vergangen sind6. Die große 
individuelle Spanne, die bei vorliegenden Testergebnissen zu berücksichtigen ist, unterstreicht auch bei dieser Art 
des Screenings die Relativität der erbrachten Befunde.  

Die Untersuchung von Speichelproben auf Drogenwirkstoffe stellt eine moderne Alternative zur Untersuchung von 
Blutproben dar. Mit diesen Tests kann ohne medizinischen Eingriff eine Probe gewonnen werden, mit der sich die 
momentane Beeinflussung einer Person durch den Konsum einer psychoaktiven Substanz prüfen lässt. Die 
Aussagefähigkeit dieser Art der Testung beschränkt sich allerdings auf eine zurückliegende Zeit von 24–36 Stunden 
nach Konsum. 

Schließlich hat sich für besondere Fragestellungen ein Drogenscreening über Haare durchgesetzt. Die Tatsache, 
dass bestimmte Abbauprodukte im Haar abgelegt werden, bietet die Möglichkeit, über einen relativ aufwändigen 
                                                             
5 Schweiß-, Speichel- und Urintests werden sowohl als Schnell-, als auch als Labortest angeboten. Wichtig ist zu wissen, dass es 
zwischen beiden einen großen Unterschied gibt: Während Schnelltests nach dem Prinzip des Cut-Off arbeiten, durch den das 
Überschreiten eines Grenzwertes dazu führt, dass über positiven oder negativen Befund entschieden wird, legen Labortests 
immer einen qualitativen Befund vor, in dem die gefundenen Werte zu den ermittelten Substanzen ausgewiesen sind, die 
ihrerseits eine professionelle Interpretation einfordern. Test ist also nicht gleich Test. 
6 Erfahrungen unterstreichen, dass die mögliche Spanne der Aussagen noch größer sein kann (7–34 Stunden).  
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Test Aussagen zu ermitteln, wie oft in den letzten Monaten eine Substanz konsumiert wurde. Die Möglichkeiten 
einer solchen Analyse hängen von der Haarlänge und Haarbeschaffenheit (z. B. gefärbt, blondiert) ab. Für 
Methamphetamin lassen sich über diese Art der Testung Aussagen dazu treffen, wie oft in den letzten sechs 
Monaten konsumiert wurde. In Ausnahmefällen ist auch Rückblick auf bis zu 12 Monate möglich.  

Bei einem Rückgriff auf Drogentests in Rahmen professioneller Hilfebezüge ist unbedingt zu berücksichtigen, dass 
all diese Drogentests in ihrer Reliabilität durchaus sehr verschiedenen Störungen unterliegen und deshalb immer 
auch mit der Möglichkeit eines falsch positiven Ergebnisses gerechnet werden muss.  

Möglichkeiten und Grenzen von Drogentest in der Arbeit mit drogenkonsumierenden Eltern: Fazit 

Deutlich wird, dass ein einfacher quantitativer positiver Drogentest nur den Konsum einer psychoaktiven Substanz 
nachweisen kann. In Hilfeprozessen, in denen die Durchsetzung von Abstinenz bei den hilfenachfragenden 
Personen im Vordergrund steht, können diese Tests in Abhängigkeit von ihrer sehr spezifischen Aussagefähigkeit 
eine Rückmeldung zum jeweils erreichten Stand geben.   

Aus Drogentests allein lässt sich jedoch weder eine Beurteilung des konkreten Konsumverhaltens von Eltern noch 
eine Aussage zum Vorliegen einer Abhängigkeit ableiten. Für eine belastbare Situationseinschätzung, insbesondere 
für ein realitätsgerechtes Urteil über die Möglichkeiten und Grenzen der Vereinbarkeit von Elternschaft und 
Methamphetamin-Konsum, bedarf es eines differenzierten Klärungsprozesses, der im Rahmen einer 
vertrauensvollen Beziehung zwischen professionellem Helfer und konsumierenden Eltern zu erarbeiten ist.  Insofern 
ist gründlich auszuloten, wann und in welchen Bezügen Drogentests ein sinnvoller Bestandteil eines professionellen 
Hilfeprozesses sein können.  

Grundsätzlich gilt, dass ein durch ein Testverfahren nachgewiesener Drogenkonsum lediglich einen Anhaltspunkt 
liefern kann, sich mit dem Konsumenten und seiner jeweiligen Konsumsituation intensiver auseinanderzusetzen. 
Dieses Handlungsschema hat sich auch bei der substitutionsgestützten Behandlung bewährt: Auch hier werden nur 
qualitative Drogen-Screenings genutzt, um eine differenzierte Betrachtung der Konsummuster vorzunehmen, (z. B. 
um u. a. Beikonsum angemessen bewerten zu können) und darauf in der Behandlung mit abgestuften 
Interventionen reagieren zu können. Hier gilt ein sofortiger Abbruch der Behandlung nach einem positiven 
Drogentest als Behandlungsfehler! 
 

Diese professionellen Standards sollten auch beim Konsum von Crystal/Methamphetamin beibehalten werden! Es 
widerspricht professionellen Qualitätsmaßstäben, nach einem positiven Drogentest auf eine weitere Analyse und 
Auseinandersetzung mit der Situation der konsumierenden Eltern zu verzichten. Auch in diesem Bereich müssen 
positive Testergebnisse zum Anlass werden, an einer differenzierten Analyse der Konsummuster und der damit 
verbundenen Risiken und Gefährdungen auch in Bezug auf eine Elternschaft zu arbeiten.  

Drogenkonsum: Ein Phänomen mit sehr unterschiedlichen Facetten 
Unsicherheiten bei der Auseinandersetzung mit dem Crystal-Konsum von Eltern erklären sich auch dadurch, dass in 
den Hilfesystemen nicht konsequent zwischen den verschiedenen Formen des Konsums unterschieden wird. 
Insbesondere bei illegalisierten Substanzen wird oftmals unbesehen davon ausgegangen, dass es sich immer um 
eine Abhängigkeit bzw. eine Vorstufe zur Abhängigkeit handeln würde. Die mediale Auseinandersetzung um die 
sogenannte „Monsterdroge“, die „schon beim ersten Mal Abhängigkeit“ auslöse, hat eine Mythenbildung 
angestoßen, die vielerorts dafür sorgt, dass die längst verfügbaren und bewährten Handlungsstrategien zum 
Umgang mit konsumierenden Eltern nun als nicht mehr gültig eingestuft werden. In Anbetracht fehlender 
Alternativen setzt sich auf diese Weise aber ein semi-professionelles Handeln durch, das stark durch die, durchaus 
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nachvollziehbaren persönlichen Ängste einzelner Mitarbeiter und einen Rückgriff auf radikale, aber scheinbar 
sichere Lösungswege  geprägt ist (z. B. Herausnahme des Kindes aus der Familie). 

Drogenkonsum ist in vielen Hilfesystemen ein stark tabuisiertes Themenfeld. Noch immer sind eher 
pauschalisierende Sichtweisen auf das Thema verbreitet, so dass ausschließlich zwischen Abstinenz und 
Abhängigkeit unterschieden wird. Insbesondere bei Methamphetamin wird über das mediale Bild „der 
Monsterdroge“ auch mehr oder weniger bewusst Einfluss auf die Mitarbeitern der Hilfesysteme genommen, 
wodurch eine bedarfsgerechte Unterstützung konsumierender Eltern jedoch eher verhindert wird. Insofern gilt es, 
in den Hilfesystemen zunächst zu einem differenzierten Verständnis des Phänomens  „Drogenkonsum“ zu 
befähigen und für eine sachgerechte Einordnung der jeweils vorliegenden Konsumformen zu sensibilisieren.  

Theorie und Praxis der Drogenarbeit gehen heute von einer weit differenzierteren Sicht auf den Drogenkonsum 
aus, durch den sich der Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen differenzieren lässt. Die folgende 
Systematisierung erweist sich auch in der Auseinandersetzung mit Crystal-Konsumenten als hilfreich7:  

 Versuchsweiser Konsum (1-3 Konsumepisoden im Leben oder eine Menge weniger als 300 mg): 
Hauptmotiv dieses Konsums ist Neugier und/oder Gruppendruck. 

 Gelegentlicher/punktueller Freizeitkonsum (1-2 Konsumepisoden pro Monat oder eine Menge weniger 
als 2,0 g in der Lebenszeit): Der Konsum erfolgt meist spontan und ungeplant, wenn die Droge leicht 
erhältlich ist. Die Hauptgründe sind geselliger Art. Der Konsum hat kein besonderes Gewicht für den 
Lebensstil des Konsumenten, deshalb wird eher begleitend zu anderen Aktivitäten konsumiert (u. a. Party, 
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7 Die Grundideen einer solchen Differenzierung wurden von Kleiber und Soellner mit Blick auf Cannabiskonsumenten entwickelt 
(vgl. Kleiber, Söllner 1996). Diese sind hier aufgegriffen und unter Berücksichtigung empirischer Befunde unter Crystal-
Konsumenten (vgl. Kienbacher 2010, S. 91 ff.) weiterentwickelt worden. Dadurch erweisen sich die Grundideen dieser 
Systematisierung auch bei der Auseinandersetzung mit Crystal-Konsumenten als hilfreich.  
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unverhältnismäßige und damit nicht hinnehmbare Kollateralschäden für die gesunde physische, psychische und 
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insbesondere dann mit besonderer Anstrengung umgesetzt, wenn ein erheblicher Hilfebedarf sowohl für die Eltern, 
als auch für die Kinder und das Familiensystem als Ganzes besteht. Insofern werden mit semi-professionellen, 
undifferenzierten Handlungsansätzen eher Drifting-Prozesse heraus aus helfenden Institutionen angestoßen, als 
für eine Nachfrage nach und eine Inanspruchnahme von Hilfeangeboten motiviert.  
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Bezogen auf den Zusammenhang zwischen Elternschaft und Konsum psychoaktiver Substanzen müssen neben den 
jeweiligen Konsumformen (versuchsweiser Konsum, punktueller Gelegenheitskonsum, regelmäßiger 
niedrigdosierter Dauer-Konsum, exzessiver starker Konsum) und den materiell-organisatorischen 
Lebensumständen (Zustand der Wohnung, finanzielle Absicherung der Familie, allgemeiner gesundheitlicher 
Zustand der Eltern) prinzipiell auch die Schutz- und Risikofaktoren der konkreten Betreuungsverhältnisse 
berücksichtigt werden. Dazu gehören:  

 Das Lebensalter des Kindes: Je jünger das/die Kinder, je höher sind die Anforderungen an die Elternschaft. 
 Die Zahl der Bezugspersonen für das Kind in der Familie: Je weniger stabile Bezugspersonen in der Familie 

vorhanden sind, je höher sind die Anforderungen an die Elternschaft.  
 Häufigkeit und Ausmaß des Konsums: Je häufiger und exzessiver die Konsummuster sind, je 

eingeschränkter können die Fähigkeiten sein, den Anforderungen an Elternschaft nachkommen zu können. 
 In welcher Dosierung die psychoaktive Substanz konsumiert wird: Je höher die Dosierung je 

eingeschränkter können die Fähigkeiten sein, den Anforderungen an Elternschaft nachkommen zu können. 
 In welchem Setting wird konsumiert: Je häufiger in Situationen mit hohen Anforderungen an Fürsorge, 

Pflege und Zuwendung konsumiert wird, je eingeschränkter können die Fähigkeiten sein, den 
Anforderungen an Elternschaft nachkommen zu können. 

 Art der konsumierten Substanz: Je länger die Wirkdauer insbesondere in Bezug auf die Länge und Stärke 
der Beeinträchtigung der allgemeinen Wahrnehmung und Situationseinschätzung, je eingeschränkter 
können die Fähigkeiten sein, den Anforderungen an Elternschaft nachkommen zu können. 

Deutlich wird, dass die Abschätzung der Erziehungsfähigkeit Crystal-konsumierender Eltern ein anspruchsvolles 
professionelles Handeln voraussetzt, welches in der Lage ist, die unterschiedlichen Dimensionen von Schutz- und 
Risikofaktoren (Konsumform, Art der Betreuungsverhältnisse, materiell-organisatorische Lebensumstände) 
zueinander in Bezug zu setzen und daraus passgerechte Hilfe- und Unterstützungsangebote abzuleiten, die die 
Erziehungsfähigkeit der Eltern so fördern, dass das physische, psychische und soziale Wohl der Kinder gesichert 
werden kann. 
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Tabelle: Orientierungsmatrix „Crystal-Konsumverhalten und Erziehungsfähigkeit der Eltern“  

Orientierungsmatrix:  Crystal-Konsummuster und Beeinträchtigungen der Erziehungsfähigkeit der Eltern 

Konsummuster Kind/er 0-3 Jahre Kind/er 3-6 Jahre Kind/er 6-14 Jahre 

Versuchsweiser Konsum    

Punktueller Freizeitkonsum    

Binge-Freizeitkonsum     

Punktuelle Stressbewältigung    

Regelmäßiger kontrollierter 
Niedrigdosis-Konsum 

   

Regelmäßiger starker 
Konsum/periodische Exzesse 

      

 

 

 Handlungsnotwendigkeiten der Eltern Handlungsnotwendigkeiten des Hilfesysems  

GELB Erziehungsfähigkeit eingeschränkt für die Zeit der 
Drogenwirkung und -nachwirkung, bei 
entsprechenden Vorkehrungen aber kaum Risiken 
für das Kind/die Kinder: 

 Achtsamkeit entwickeln 
 Vorsichtsmaßnahmen planen 

 Vorkehrungen zur Sicherung der 
Grundversorgung und Aufsicht treffen 

 Information und Aufklärung 
 Ansprüche an die Eltern formulieren 

 Entlastungsangebote vorhalten (z. B. 
Kinderhotel, Sitting) 

ORANGE Erziehungsfähigkeit eingeschränkt für die Zeit der 
Drogenwirkung und -nachwirkung: 

 Risikomanagementstrategien entwickeln 
und umsetzen 

 Vorkehrungen zur Sicherung der 
Grundversorgung und Aufsicht treffen 

 Konsum unter Kontrolle bringen/halten 

Bedarf nach Hilfe und Unterstützung: 

 Information und Aufklärung 
 genaue Situationsanalyse 

 Beratung/Begleitung der Umsetzung 
von Risikomanagementstrategien, ggf. 
korrigieren 

 Hilfeangebote für risikoreiche 
Situationen 

 Absicherung von Versorgung und 
Aufsicht kontrollieren 

ROT Gefahr für das Kind, Erziehungsfähigkeit bzw. 
Grundversorgung und Aufsicht stark 
eingeschränkt/nicht gesichert: 

 genaue Situationsanalyse 

 engmaschige Betreuung 
 komplexe Hilfen einschalten  
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 Hilfe/Behandlung suchen und annehmen 

 Konsum unter Kontrolle bringen 

 

 Interventionen bis zur Inobhutnahme 

 

Die Orientierungsmatrix: 

 kennt keinen GRÜNEN Bereich:  
Der Konsum psychoaktiver Substanzen ist immer mit Risiken auch für die Erziehungsfähigkeit der Eltern 
verbunden. Durch geeignete Managementstrategien lassen sich diese Risiken reduzieren und stark 
einschränken, aber nicht vollständig aufheben. 

 setzt allgemeine Grundregeln bei der Beurteilung der Situation eines Kindes nicht außer Kraft: 
Die Matrix lenkt den Blick auf die Zusammenhänge, die zwischen unterschiedlichen Konsummustern und 
der Erziehungsfähigkeit der Eltern bestehen. Darüber hinaus können sich für das Wohl der Kinder aber 
auch aus anderen Lebensbereichen Einschränkungen für das Kindeswohl ergeben, die ebenfalls in den 
Blick zu nehmen sind.  

 geht in dieser Fassung von den Wirkungen und langen Nachwirkungen beim Crystalkonsum aus: 
Die skizzierten Grundannahmen der Matrix sind unter Beachtung der jeweiligen Besonderheiten aber 
auch auf andere psychoaktive Substanzen übertragbar.  

 Gilt nicht für die besondere Situation während Schwangerschaft und Stillzeit: 
Crystal ist plazentagängig, weshalb während der Schwangerschaft das ungeborene Kind mitkonsumiert. 
Crystal geht vermutlich auch in die Muttermilch über, weshalb das Kind über diesen Weg die Substanz 
ebenfalls aufnimmt. Bei bestehendem Kinderwunsch sollten Frauen deshalb während Schwangerschaft 
und Stillzeit auf den Konsum von Crystal verzichten. Da eine Beeinflussung der Entwicklung des Kindes 
nicht ausgeschlossen werden kann, gilt für alle Konsummuster der Bereich ROT.  

Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit versus psychische Belastungssituation und psychische 
Störung/Erkrankung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
Innerhalb des Gesundheitssystems der BRD ist Abhängigkeit sozialrechtlich als Krankheit anerkannt und wird in 
den medizinischen Diagnoseschemata (ICD-10 oder DSM V) der Gruppe der psychischen Störung zugeordnet. 
Leider haben die zum Teil separat voneinander laufenden Entwicklungen in der Psychiatrie und der 
Suchtkrankenhilfe dazu geführt, dass weder in der Bevölkerung noch in bestimmten Hilfesystemen Ähnlichkeiten 
und Parallelen, die sich in beiden Bereichen aufzeigen lassen, ausreichend wahrgenommen werden. So werden 
psychische Störungen auf Grund ihrer Intensität und Ausprägung differenziert in „krankhafte Störungen“ und 
„episodenhafte psychische Auffälligkeiten“, wobei letztere nicht zwingend als interventionsbedürftig gelten. Selbst 
die Bevölkerung kennt die „Novemberdepression“ und „Frühjahrsmüdigkeit“ als Beispiele zeitbegrenzter 
Veränderungen der eigenen Affektivität, die zudem jeweils sehr individuelle Ausprägungen haben. Auch bezüglich 
der Entwicklungsdynamik der jeweiligen Störungen wird zwischen episodischen und persistierenden Verläufen 
differenziert. Für viele Krankheitsverläufe wird zudem seit längerem auf zirkuläre Modellbeschreibungen 
zurückgegriffen.  
Von einer solchen differenzierten Betrachtung, die sich im Bereich psychischer Störungen als selbstverständlich 
durchgesetzt hat, ist der Bereich der Suchtkrankenhilfe noch entfernt. Wenn es um den Konsum psychoaktiver 
Substanzen und hier insbesondere um illegalisierte Drogen geht, dominieren sowohl in bestimmten 
professionellen Bereichen als auch in der Bevölkerung noch immer bipolare Wahrnehmungs- und 
Handlungsmuster nach Art „Abstinenz versus Abhängigkeit“. Impulse eines Umdenkens sind allerdings bereits in 
der Einführung des ICF angelegt. 
 

5 - I. / 13
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Die epidemiologische Betrachtung psychischer Störungen zeigt für Deutschland, dass der Begriff „normal“ sowohl 
in Bezug auf psychische Störungen als auch in Bezug auf substanzbezogene Störungen zu relativieren ist: Seit 1998 
zeigt sich ein immer wieder ähnliches Bild, wonach ein Drittel (31 %) der Bevölkerung (37 % Frauen und 25 % 
Männer) aktuell eine psychische Störung hat. Zu psychischen Störungen lassen sich in der Bevölkerung eine 
Lebenszeitprävalenz von 42,6 %, eine 12-Monatsprävalenz von 31,1 % und eine Ein-Monatsprävalenz von 19,8 % 
aufzeigen (vgl. Wittchen, Jacobi, Hoyer 1998). In Bezug auf die Versorgungssituation wird deutlich, dass 63,6 % der 
Betroffenen manifester 12-Monatsdiagnosen keinerlei Interventionen in Anspruch nehmen. Unter den psychischen 
Störungen insgesamt haben die substanzbezogenen Störungen einen Anteil von 2 % bei den Frauen und 7 % bei 
den Männern8. Werden Klienten in eine Interventionsstruktur eingebunden und wird in diesem Zusammenhang 
eine gründliche Anamnese erarbeitet – ob nun im Bereich Psychiatrie oder im Bereich Suchtkrankenhilfe – stellt 
sich häufig eine „überraschende“ Doppel- bzw. Mehrfachproblematik dar. Trotz dieser beeindruckenden 
empirischen Belege wird in vielen Bereichen unserer Gesellschaft an einem Bild von „Normalität“ festgehalten, in 
dem psychische Probleme und der Konsum psychoaktiver Substanzen keinen Platz zugesprochen bekommen. In 
der Konsequenz wird u. a. von einer realitätsfernen und folgenreichen Forderung ausgegangen, das Gewähren von 
Hilfe- und Unterstützungsangeboten an eine zu erbringende absolute Abstinenz bei allen psychoaktiven 
Substanzen zu koppeln.  

Hier soll ausdrücklich die Brücke zwischen Herangehensweisen in der psychiatrischen Versorgung und dem 
Drogenhilfe- und Suchtkrankenhilfesystem geschlagen werden. Auf diese Weise wird erkennbar, dass die 
bisherigen Konzepte im Umgang mit psychisch kranken Eltern interessante Handlungsansätze anbieten, die sich für 
den Prozess der Hilfe und Unterstützung für Crystal-konsumierende Eltern adaptieren lassen. Folgende 
Gemeinsamkeiten treffen sowohl auf psychisch kranke als auch auf Crystal-konsumierende Eltern zu (vgl. Schmitt-
Schäfer 2010): 

 Verschiedene psychische Erkrankungen treten erstmals in der Alterspanne zwischen 20-30 Jahren auf. 
Insofern gibt es auch in diesem Bereich ein hoher Handlungsdruck, psychisch kranke Eltern zu 
unterstützen, wenn die Elternschaft von deren Erkrankung tangiert wird. 

 Die Erkrankungen haben bezüglich ihrer Dynamik ein breites Spektrum und können von einmalig 
auftretenden Episoden bis hin zu chronischen persistierenden Verläufen reichen.  

 Auch bei psychischen Erkrankungen wird von episodischen Krisensituationen ausgegangen, die zeitlich 
begrenzte Einschränkungen oder sogar eine zeitlich begrenzte Verhinderung der Gewährleistung 
elterlicher Aufsichts- und Betreuungsaufgaben nach sich ziehen. Die Erziehungsfähigkeit der betroffenen 
Eltern wird deshalb aber nicht generell und grundsätzlich in Abrede stellt. 

 Auch wenn sich in den vergangenen Jahren das Verständnis für diese Patientengruppe und deren 
Hilfebedarfe stark verändert hat, ergibt sich für betroffene Mütter und Väter aus der noch immer 
bestehenden Tabuisierung dieser Krankheiten innerhalb der Gesellschaft eine hochkomplexe Problemlage, 
wenn sie sich der Herausforderung der Vereinbarkeit der Elternschaft mit ihrer Erkrankung stellen wollen.  

                                                             
8 Im Rahmen des Epidemiologischen Suchtsurveys 2012 gaben bezogen auf die letzten 30 Tage 57,3 % Befragten einen 
risikoarmen Alkoholkonsum und 14,2 % einen riskanten Alkoholkonsum an. 30,2 % verwiesen darauf, dass sie in diesem 
Zeitraum geraucht haben. In den letzten zwölf Monaten haben 4,5 % der Befragten Cannabis, 0,8 % Kokain und 0,7 % 
Amphetamine konsumiert. Schmerzmittel waren die am häufigsten eingenommenen psychoaktiven Medikamente (12-Monats-
Prävalenz: 61,9 %). Schätzungen zur Substanzabhängigkeit nach DSM-IV gaben Prävalenzwerte von 3,4 % für Alkohol, 10,8  % 
für Tabak, 0,5 % für Cannabis, 0,2 % für Kokain, 0,1 % für Amphetamine und 3,4 % für Schmerzmittel (vgl. Kraus, Pabst, Gomes 
de Matos, Piontek 2013). 
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Deutlich wird, dass die Lebenslage psychisch kranker Eltern in vielen Aspekten der von Crystal-konsumierenden 
Müttern und Vätern nahekommt. Insofern lassen sich viele der in diesem Bereich bewährten Ansätze für Hilfe und 
Unterstützung daraufhin prüfen, wieweit sie vom Bereich Psychiatrie in den Bereich der Drogen- und 
Suchtkrankenhilfe übertragen werden können (dazu u. a. Kreis Rendsburg-Eckernförder mit Lüttring 2007). 

Hilfe- und Unterstützungsangebote für Crystal-konsumierende Eltern: Was wird gebraucht? 
Das psychosoziale Hilfesystem hält bereits eine Reihe Angebote vor, um Eltern zu unterstützen, die aus 
verschiedenen Gründen episodisch oder längere Zeit mit der Betreuung ihrer Kinder überfordert sind. Mit Blick auf 
Crystal-konsumierende Eltern sind die bereits existierenden Angebote dahin zu prüfen, ob sie den speziellen 
Hilfebedürfnissen dieser neu in Erscheinung tretenden Zielgruppe entsprechen bzw. wie sie konzeptionell 
ausgestaltet werden müssen, damit sie nachhaltig auch Crystal-konsumierenden Eltern und deren Kindern 
Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen bieten. 

Bei der Ausgestaltung der Angebote ist zu berücksichtigen, dass die Inanspruchnahme von 
Unterstützungsleistungen der Jugendhilfe in der Regel das Offenlegen der jeweiligen Konsumsituation der Eltern 
erfordert. Der informelle Erfahrungsschatz insbesondere von Konsumenten illegaler Substanzen ist geprägt von 
Unsicherheiten, wie die Institution „Jugendhilfe“ auf das Bekanntmachen aktueller Konsumepisoden reagiert und 
welche weiterführenden Maßnahmen das eingeschaltete Jugendamt anordnet. Die häufig bestehenden Ängste, 
dass die Kinder den Eltern „weggenommen“ werden,  verhindern oft eine frühzeitige Inanspruchnahme von Hilfe, 
Unterstützung und Behandlung. Frühzeitige und bedarfsgerechte Unterstützungsangebote für Crystal-
konsumierende Eltern und deren Kinder sind aber eine wichtige Voraussetzung,  um einen missbräuchlichen bzw. 
in die Abhängigkeit driftenden Konsum zu unterbrechen und alternative Handlungskonzepte zu entwickeln.  

Die allgegenwärtigen Ängste und Befürchtungen konsumierender Eltern fallen bei Crystal-Konsumenten 
konsumbedingt auf einen besonderen Nährboden: Zu den Folgen eines länger anhaltenden oder höherdosierten 
Konsums zählen häufig psychotische Zustände, Misstrauen, oft unbegründetes paranoides Erleben und 
Feindseligkeit gegen andere. Diese Crystal-bedingten Reaktionsmuster entwickeln ihrerseits eine besondere 
Dramatik, wenn nunmehr überdeutliche tatsächliche Anlässe für Disharmonie, Konfrontation, Angst, Misstrauen 
gegeben sind. Deshalb wird es bei dieser Zielgruppe besonders wichtig, den Aufbau von Kontakt und das 
Gewähren von Unterstützung möglichst ohne „bedrohliche“ Interventionsformen vorzunehmen und 
Zugewandtheit und Empathie zu einem zentralen Element der professionellen Arbeitsbeziehung zu machen.  

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden Elemente eines wünschenswerten Systems abgestufter 
Unterstützungsleistungen für konsumierende Eltern aufgezeigt. Ein solches nuancenreiches Hilfesystem basiert auf 
der Grundidee, dass auch in Zusammenhang mit dem Konsum von Crystal nichtlineare Entwicklungsverläufe 
existieren, weshalb unter Crystal-konsumierenden Eltern sehr verschiedene Konsummuster mit jeweils sehr 
unterschiedlichen Auswirkungen auf das Wahrnehmen von Elternschaft existieren, die jeweils eine eigene 
Wertigkeit haben, sistieren oder sich in ihrer Intensität vor oder zurück entwickeln können, aber keineswegs 
geradlinige Entwicklung hin zu exzessiven Mustern mit einer starken Abhängigkeit laufen. 

Wünschenswerte innovative ambulante Angebote 
Mit Blick auf die gegenwärtig in Erscheinung tretende Zielgruppe ist davon auszugehen, dass Crystal-
konsumierende Eltern in der Regel Kinder im Baby- und Kleinkindalter haben und für diese sorgen müssen. Dieses 
Lebensalter der Kinder stellt mit seinen Anforderungen an Aufmerksamkeit, Zuwendung und unmittelbarem 
Involviert-Sein in die Betreuung an alle Eltern hohe Anforderungen. In diesem Kindesalter führen beispielsweise 
Episoden von Krankheit und starken beruflichen Belastungen der Eltern schnell zu Problemen und Krisen, wenn der 
Familie keine Unterstützung zuteil wird.  
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Diese allgemeinen Rahmenbedingungen einer Elternschaft mit Baby und Kleinkindern kann durch den Crystal-
Konsum einer oder beider Elternteile schärfer konturiert werden. Entsprechende hilfreiche Angebote sind deshalb 
dringlich zu entwickeln. 

„Kinder-Hotels“9 

Sogenannte “Kinder-Hotels” sind Kita-Einrichtungen, die Kindern im Bedarfsfall eine Betreuung von bis zu fünfzehn 
Stunden und auch eine Betreuung über Nacht anbieten. Die Grundidee von Kitas in Form eines Kinder-Hotels ist, 
den Kindern von Eltern, die beispielsweise längere Zeit beruflich gebunden sind, einen sicheren Ort zu gewähren, 
an dem sie altersgerecht sowohl tagsüber als auch nachts betreut und versorgt werden.  

Für Crystal-konsumierende Eltern, vor allem, wenn sie zu den gelegentlichen/punktuell konsumierenden 
Freizeitkonsumenten gehören, kann ein solches Angebot besonders dann wichtig werden, wenn sich der, als 
belastend erlebte Prozess des „Runterkommens“ einstellt und sich durch depressive, psychotische oder/und hoch 
agitierte Befindlichkeitsstörungen der Eltern deutlich Schwierigkeiten ergeben, angemessen auf die Bedürfnisse 
der Kinder eingehen zu können und innerhalb der Familie (z. B. Großeltern, Angehörige, Freunde) keine Betreuung 
für die Kinder gefunden werden kann. Ziel dieses Angebots wäre, mit dem Konsum verbundene Episoden 
eingeschränkter Wahrnehmung von Elternschaft zu überbrücken und die Eltern im Interesse ihrer Kinder zu 
entlasten, ohne tiefgreifende Eingriffe in die Familie als Ganzes vornehmen zu müssen. 

„Wochen-Kita“ – ein besondere Form des Kinder-Hotels 

In Fällen, in denen die konsumbedingten Einschränkungen der Erziehungsfähigkeit der Eltern länger andauern, 
können sich Angebote als nützlich erweisen, die Kinder nicht nur bis zu fünfzehn Stunden, sondern bis zu einer 
Woche betreuen. Mit diesem Angebot ginge es darum, den Eltern notwendige Erholungszeiten einzuräumen, um 
ihren Kindern danach wieder mit allen Kräften zur Verfügung stehen zu können. Auch über ein solches Angebot 
könnte darauf verzichtet werden, durch eine Herausnahme der Kinder die Familie als Ganzes tiefgreifend zu stören. 

Sozialpädagogische Familienhilfe und begleitende Betreuungsangebote  

Eine sozialpädagogische Familienhilfe kann eine intensive Betreuung und Begleitung in der Familie anbieten. Sie 
stärkt die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, 
unterstützt bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen. Diese 
Hilfemaßnahme findet im eigenen sozialen Umfeld statt und trägt dafür Sorge, dass sich die Situation in der Familie 
stabilisiert, erfolgreiche Handlungsstrategien zum Umgang mit Alltagsproblemen und Krisen entwickelt werden, 
eine Anbindung an weitere regionale Unterstützungsangebote erfolgt und auf diese Weise die Ressourcen der 
Eltern und der Familie als Ganzes ausgebaut werden. 

Durch eine langfristig angelegte Begleitung im Alltag können die Ressourcen und Handlungskompetenzen 
(Risikomanagement) innerhalb der Familienstruktur herausgearbeitet und unterschiedliche Problemstellungen 
bearbeitet werden, so dass auch den Anforderungen an die Erziehungsfähigkeit immer besser nachgekommen 
werden kann. 

Ambulante Entgiftung/Homebase Detox  
Eine Entgiftung im eigenen Zuhause ist für viele Konsumenten mit Veränderungswunsch eine der ersten Optionen, 
für die sie sich motivieren können. Die Tatsache, dass das als leidvoll erlebte „Runterkommen“ und der „Crystal-
Kater“ im vertrauten häuslichen Umfeld bewältigt werden können, die eigene Ressourcen und die des Familien- 

                                                             
9 Diese Form einer Kita ist bisher wenig verbreitet und wird am ehesten im Reise- und Erholungsbereich von speziell 
konzipierten Familien-Hotels angeboten. 
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und Freundeskreises eine „interne“ Lösung ohne langwierige und schwierige organisatorische Vorleistungen 
ermöglichen und eine Trennung der Familie/von den Kindern nicht folgerichtig vorausgesetzt wird, sind die großen 
Vorteile, die dieser Lösung eingeräumt werden. Mit speziell entwickelten Angeboten sollten diese immer wieder 
entstehenden selbstinitiierten Impulse stärker und unbürokratisch gefördert und ausgebaut werden. Eine 
Herausforderung, die in anderen Ländern schon länger praktiziert wird, der sich Deutschland aber erst noch stellen 
muss. 
Für Crystal-konsumierende Eltern ergeben sich bei der praktischen Umsetzung eine „Homebase Detox“ besondere 
Herausforderungen, um auch in dieser Zeit den Anforderungen einer Elternschaft gerecht werden zu können. Die 
in dieser Phase deutlich eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Eltern sollte über die Weiterführung des Haushaltes 
(mit Kindern unter 12 Jahre) durch Haushaltshilfen nach §38 SGB V unterstützt werden – eine Maßnahme, die auch 
bei krankheitsbedingten Gefährdungen (nicht nur bei stationärem Krankenhausaufenthalt) zu gewähren ist.  
Zusätzlich dazu sind die Möglichkeiten der Unterstützungsbehandlungen nach § 43a SGB V „nichtärztliche 
sozialpädiatrische Leistungen“ über die Krankenkassen weiterzuentwickeln und in die konzeptionellen 
Überlegungen von Jugend- und Suchthilfe zu integrieren. Angebote der Unterstützung über die Krankenkasse 
können die Hemmschwelle bezüglich der Inanspruchnahme medizinischer Behandlungsangebote im Rahmen von 
Frühinterventionen deutlich verringern, da eine Einbindung des Jugendamtes als Unterstützer nicht unmittelbar zu 
Beginn erfolgen muss, was die Hemmschwellen für eine Kontaktaufnahme senkt.  
 
Weiterhin besteht ein Bedarf, begleitende Unterstützungsangebote für konsumierende Eltern über § 67-69 SGB XII 
weiterzuentwickeln und auszubauen, um auf diese Weise Hilfestellungen wie Informationsvermittlung, 
Krisenmanagement sowie Vermittlung in weiterführende Hilfen anbieten zu können und so zu helfen, die 
psychosoziale Situation der betroffenen Familien zu verbessern und zu stabilisieren. 
 
Tabelle: Zu entwickelnde ambulante Unterstützungsangebote nach SBG XII 
Bedarf Mütter/Väter Kinder 

Vorbereitung -Situationsklärung über Hausarzt 

-Terminierung  

-Situationsklärung und Begleitung 
während der angestrebten Veränderung  

Umsetzung - Entwicklung und Installieren von 
Routinen für Homebased detox 

- Ruhe, Entspannungs- und 
Ablenkungsmaßnahmen 

- Gesprächsangebote (Arzt, 
Suchtberatung/-therapeuten) 

-Versorgung in häuslichem Umfeld über 
Angehörige (Patenschaften) und 
Begleitung durch Hilfe zur Erziehung   

Nachsorge -Stabilisierung der Veränderung 
(ggf. Psychoedukation) 

-Gesprächsangebot und Begleitung 
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Tagesklinische Entwöhnungsbehandlung 

Für eine Vielzahl problematisch konsumierender Crystal-Konsumenten erweist sich eine ambulante 
Entwöhnungsbehandlung als ein Angebot, für das nicht nur die Bereitschaft, dieses Angebot anzunehmen groß ist, 
sondern auch die Erfolgsaussichten einer solchen Behandlung durchaus gegeben sind (vgl. u. a. Kielstein 2014, 
Meinhardt 2012, Härtel-Petri 2012). 

Für viele problematisch konsumierende Eltern hat eine wohnortnahe Entwöhnungsbehandlung Attraktivität, deren 
Therapieangebote beispielsweise morgens um 9.00 Uhr beginnen und am Nachmittag enden. Mit einem solchen 
Behandlungssetting eröffnet sich die Chance, die betroffenen Kinder, so sie in Kindertagesstätten oder in der 
Schule tagsüber betreut werden, in ihren gewohnten Bezügen zu belassen und einen weitgehend normalen Alltag 
mit ihren in Therapie befindlichen Eltern zu erleben. In einem tagesklinischen Setting sind Eltern und Kinder 
zugleich vor die Notwendigkeit gestellt, die durch Therapie angeschobenen Veränderungen direkt und unmittelbar 
in den Alltag zu übersetzen, haben aber den Vorteil, bei dabei auftretenden Problemen und Krisen direkt und 
unmittelbar therapeutische Hilfe zu erhalten und Routinen für das Familienleben zu entwickeln und einzuführen, 
die die erreichten Fortschritte nachhaltig sichern. Gerade für diese besondere Zielgruppe sollten tagesklinische 
Angebote verstärkt entwickelt und ausgebaut werden. 

Wünschenswerte stationäre Angebote 

Mutter-Kind-Haus/Eltern-Kind-Haus ohne Abstinenzzwang und Altersbegrenzung 
Mutter-Kind Einrichtungen sind ein Leistungsangebot nach §19 SGB VIII und haben in der Hilfelandschaft seit vielen 
Jahren einen festen Platz. Zielgruppen sind in der Regel schwangere Frauen und junge Mütter/Väter ab 15 Jahren, 
deren Entwicklung aufgrund ihrer Jugend, ungünstiger Sozialisationsbedingungen oder ihres persönlichen 
Entwicklungsstandes noch nicht abgeschlossen ist. In diesen Projekten werden sie in ihrem Bestreben unterstützt, 
Verantwortung für sich und ihr Kind/ihre Kinder zu übernehmen.  
Bisher wird in derartigen Angeboten in der Regel Abstinenz erwartet, weshalb drogenkonsumierende Eltern von 
diesen Hilfeansätzen ausgeschlossen bleiben. Insbesondere, wenn in derartigen Projekten sowohl Wohngruppen 
als auch Individualangebote und Betreutes Einzelwohnen nach §19 SGB VIII vorgehalten werden, sollte dringlich zu 
einer Öffnung dieser Angebote für Crystal-konsumierende junge Eltern ermutigt werden. Unabweisbar bleibt dann 
jedoch die Forderung, zusätzliche drogenspezifische Interventionen und Ansätze zu entwickeln und in das Angebot 
zu integrieren. 

Mutter-Kind-Entgiftung 
Zwischen Konsumepisoden haben Konsumenten psychoaktiver Substanzen immer auch Pausen unterschiedlichster 
Länge und Dauer. Deshalb ist der Nichtkonsum eine Erfahrung, die allgemein geteilt wird, auch von Crystal-
Konsumenten. Im Laufe der Konsumkarriere probieren und entwickeln Konsumenten immer auch Strategien und 
Handlungskompetenzen, wann sie wie eine konsumfreie Episode planen und umsetzen, um daraus einen Gewinn 
für ihren Alltag zu ziehen.  

In Zusammenhang mit dem Konsum von Crystal stellen allerdings das subjektive Empfinden von Leistungsfähigkeit 
und Energie bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie die als wohltuend erlebte Übersteigerung des 
Selbstbildes eine besondere Herausforderung dar. Diese machen das Management von Abstinenz besonders 
schwierig. Insbesondere die langanhaltenden Phasen des „Runterkommens“ und des „Crystal-Katers“ werden zu 
Side-Effects, die schwer auszuhalten sind. Deshalb benötigen Konsumenten Hilfe und Unterstützung, um zu 
verstehen, dass das von ihnen empfundene Missbefinden und das emotionale Tief, das sich an die Akutwirkung 
des Konsums anschließt, folgerichtiger Bestandteil  einer Konsumepisode ist („Kater“) und lernen, diese Phase als 
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notwendige Regenerationszeit zu akzeptieren, anzunehmen und dafür passende Bewältigungsstrategien zu 
entwickeln.  

Die Ausprägungsintensität der einzelnen nachklingenden Phasen und die Länge der Regenerationszyklen sind u. a. 
von der Konsumintensität, -dauer und -menge abhängig, können sich über Wochen hinziehen und auch die 
Möglichkeiten tangieren, den Anforderungen einer Elternschaft nachzukommen. Insofern werden 
Entgiftungsangebote nötig, in denen Eltern diese Phasen (ambulant/stationär) bewältigen können und in 
Abhängigkeit von den jeweiligen individuellen Rahmenbedingungen (u. a. mit oder ohne stabile Bezugspersonen 
im familiären Umfeld) Unterstützung bei der Betreuung ihre Kinder erhalten.  

Stationäre Entgiftungsbehandlungen mit einer Dauer von 10–21 Tagen können zwar relativ zügig über den 
Hausarzt initiiert werden (Krankenhauseinweisung). Dieser Schritt ist jedoch für Eltern mit einem großen 
organisatorischen Aufwand verbunden. Bisher werden keine stationären Entgiftungsangebote vorgehalten, in 
denen auch die Betreuung von Kindern abgesichert wird. Insofern muss zunächst die Versorgung des/der Kindes/r 
organisiert werden, ehe sich die Eltern um ihr eigenes Befinden kümmern können. Meist ist eine Absicherung der 
Kinderbetreuung über die Familie und Freunde nur bedingt möglich. Insbesondere für Alleinerziehende, die 
räumlich getrennt von ihren Eltern (Großeltern) leben, die oft auch noch selbst einer eigenen Berufstätigkeit 
nachgehen, sind diese Hürden aus eigener Kraft kaum zu realisieren. Insofern stehen Konsumenten mit Kindern 
häufig vor dem Dilemma, eine notwendige Behandlung nicht wahrnehmen zu können, weil die Betreuung ihrer 
Kinder nicht absichert ist.  

Behandlungs- und Unterstützungsoptionen während der Entgiftung 

Vor diesem Hintergrund gilt es, die oft vorhandenen individuellen Ressourcen von Freunden und Bekannten der 
Familie zu stärken. Hierzu sollten Erfahrungen aus Modellprojekten zur Versorgung von Kindern psychisch kranker 
Eltern beispielsweise über Patenschafts-Modelle weiterentwickelt werden. Ähnlich der gesellschaftlichen und 
finanziellen Anerkennung von Pflegeleistungen, die Angehörige für Angehörige erbringen, sollten Paten und 
Freunde, die eine mehrwöchige Betreuung von Kindern für den Fall der Inanspruchnahme notwendiger 
Behandlungen Crystal-konsumierender Eltern gewährleisten, stärker finanziell, organisatorisch und lebenspraktisch 
unterstützt werden.  

Für den Fall einer sozialen Isolation der Familie oder wenn für die Kinder keine stabilen Bezugspersonen vorhanden 
sind, muss eine Betreuung der Kinder als Notsituation (§ 20 SGB VIII) organisiert oder eine Vollzeitpflege (§ 30 SGB 
VIII) vorgehalten  werden. Bei der Organisation entsprechender Maßnahmen und Angebote sollte jedoch  den 
Bedürfnissen der Kinder insofern ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden, als dass zum einen die 
Aufrechterhaltung von Alltagsbezügen in der Heimatstadt (u. a. Schule, Großeltern, Freunde) und der Bezug zu den 
in Behandlung befindlichen Eltern (z. B.  mit Begegnungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten innerhalb der 
Entzugseinrichtung) möglich bleibt. 

Tabelle: Zu entwickelnde ambulante Unterstützungsangebote nach SBG VIII 
Bedarf Mütter/Väter Kinder 

Vorbereitung -Einweisung über Hausarzt 

-Terminierung  

-Situationsklärung und Begleitung 
während der Veränderung  

Umsetzung -frühzeitige Inanspruchnahme 

-medizinische Versorgung und 
umfängliche Diagnostik 

-Initiierung von Veränderungs-

-begleitende Unterbringung in 
räumlichem Umfeld und Begleitung 
durch geschultes pädagogisches 
Personal  
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prozessen - Eltern-Kind-Stationen 

Nachsorge -Stabilisierung der Veränderung 
und Unterstützung im Alltag 

-Gesprächsangebot 

-begleitende altersgerechte 
Informationen  

Rechtlicher Rahmen SGB V §20, 33, SGB VIII/ §38, 43a SGB V  

 

Stationäre Eltern-Kind-Behandlung 
Angebote von stationären Entwöhnungsbehandlungen, zu denen die Kinder mit ihren Eltern aufgenommen 
werden, sind in den vergangenen Jahren in einigen Suchtrehabilitationseinrichtungen entwickelt und eingerichtet 
worden. In welcher Weise die Kinder während der Behandlung in den Einrichtungen betreut werden, ist in den 
einzelnen Einrichtungen sehr unterschiedlich. Mit Blick auf das Lebensalter der betroffenen Kinder wurden in 
einigen Kliniken sogar Angebote für eine kindliche Förderung und schulische Ausbildung installiert. Stationäre 
Einrichtungen mit diesen besonderen Angeboten für konsumierende Eltern und deren Kinder sollten deshalb 
vorzugsweise mit dieser Zielgruppe belegt werden bzw. diese Zielgruppe sollte bei vorliegenden Wartelisten 
bevorzugt aufgenommen werden. 

Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund einer vielerorts anzutreffenden Verunsicherungen in Bezug auf mögliche Besonderheiten des 
Vorgehens in Familien, in denen Mutter, Vater oder beide Elternteile Crystal konsumieren, kann herausgestellt 
werden, dass es sich für alle mit entsprechenden Problemen konfrontierten Hilfesysteme als hilfreich erweisen 
würde, auf Handlungsstandards, ähnlich wie sie in der medizinischen Behandlung vorliegen, zurückgreifen zu 
können. In diesen sollten Allgemeingültiges und die bereits vorliegenden Erfahrungen in der Arbeit mit konsum-
/abhängigkeitsbelasteten Familien ebenso einen Platz finden, wie Leitideen und Handlungsempfehlungen, wie auf 
Besonderheiten zu reagieren ist, die sich aus der Spezifik der konsumierten Substanz „Methamphetamin“ ergeben.  

Zentrale Herausforderung der Arbeit aller helfenden Institutionen bleibt, nicht einer substanzfixierten Sicht- und 
Handlungsweise zu erliegen, durch die der Blick allein auf einem nachgewiesenen Konsum stehen bleibt, sondern 
sich immer wieder zu vergewissern, ob und wie die Erziehungsfähigkeiten der Eltern durch den Crystal-Konsum 
tangiert werden, welche Aspekte der Lebenssituation der Kinder davon unberührt bleiben und an welcher Stelle 
die Eltern Unterstützung und Hilfe benötigen.  

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass ein passendes methodische Handwerkzeug für die Mitarbeiter 
helfender Institutionen fehlt, mit denen eine differenzierte und realitätsgerechte Beurteilung des Kindeswohles 
möglich werden könnte. Ein solches allgemein gültiges Inventar hätte ein großes Potential, Sicherheiten und 
Handlungsorientierungen für durchaus schwierige Entscheidungen zu treffen, wenn es um Abwägungen im 
Interesse des Wohlergehens der involvierten Kinder geht. Derartige methodische Handreichungen  können sich als 
eine große Stütze bei der Umsetzung des nach wie vor gültigen Auftrags an alle Helfer erweisen,  
Unterstützungsleistungen für risikobelastete Familiensysteme vorzuhalten und auf diese Weise für das Wohl des 
Kindes zu sorgen. Dabei muss der Fokus auf Unterstützung und familienstärkende Maßnahmen liegen und durch 
entsprechende Rahmenbedingungen auch eine verantwortbare Chance einer Umsetzbarkeit bekommen. In beiden 
Bereichen gibt es erheblichen Nachholbedarf.  

Jugend-, Drogen- und Suchtkrankenhilfe können in diesem Entwicklungsprozess einerseits auf lange bewährte 
professionellen Strategien zurückgreifen und an bewährten Standards festhalten und sollten andererseits durch 
eine gemeinsame, übergreifende und abgestimmte Neu- und Weiterentwicklung in der Lage  zu sein, auf die 
besonderen Bedürfnisse und Bedarfe Crystal-konsumierender Eltern und deren Kindern einzugehen. 
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notwendige Regenerationszeit zu akzeptieren, anzunehmen und dafür passende Bewältigungsstrategien zu 
entwickeln.  

Die Ausprägungsintensität der einzelnen nachklingenden Phasen und die Länge der Regenerationszyklen sind u. a. 
von der Konsumintensität, -dauer und -menge abhängig, können sich über Wochen hinziehen und auch die 
Möglichkeiten tangieren, den Anforderungen einer Elternschaft nachzukommen. Insofern werden 
Entgiftungsangebote nötig, in denen Eltern diese Phasen (ambulant/stationär) bewältigen können und in 
Abhängigkeit von den jeweiligen individuellen Rahmenbedingungen (u. a. mit oder ohne stabile Bezugspersonen 
im familiären Umfeld) Unterstützung bei der Betreuung ihre Kinder erhalten.  

Stationäre Entgiftungsbehandlungen mit einer Dauer von 10–21 Tagen können zwar relativ zügig über den 
Hausarzt initiiert werden (Krankenhauseinweisung). Dieser Schritt ist jedoch für Eltern mit einem großen 
organisatorischen Aufwand verbunden. Bisher werden keine stationären Entgiftungsangebote vorgehalten, in 
denen auch die Betreuung von Kindern abgesichert wird. Insofern muss zunächst die Versorgung des/der Kindes/r 
organisiert werden, ehe sich die Eltern um ihr eigenes Befinden kümmern können. Meist ist eine Absicherung der 
Kinderbetreuung über die Familie und Freunde nur bedingt möglich. Insbesondere für Alleinerziehende, die 
räumlich getrennt von ihren Eltern (Großeltern) leben, die oft auch noch selbst einer eigenen Berufstätigkeit 
nachgehen, sind diese Hürden aus eigener Kraft kaum zu realisieren. Insofern stehen Konsumenten mit Kindern 
häufig vor dem Dilemma, eine notwendige Behandlung nicht wahrnehmen zu können, weil die Betreuung ihrer 
Kinder nicht absichert ist.  

Behandlungs- und Unterstützungsoptionen während der Entgiftung 

Vor diesem Hintergrund gilt es, die oft vorhandenen individuellen Ressourcen von Freunden und Bekannten der 
Familie zu stärken. Hierzu sollten Erfahrungen aus Modellprojekten zur Versorgung von Kindern psychisch kranker 
Eltern beispielsweise über Patenschafts-Modelle weiterentwickelt werden. Ähnlich der gesellschaftlichen und 
finanziellen Anerkennung von Pflegeleistungen, die Angehörige für Angehörige erbringen, sollten Paten und 
Freunde, die eine mehrwöchige Betreuung von Kindern für den Fall der Inanspruchnahme notwendiger 
Behandlungen Crystal-konsumierender Eltern gewährleisten, stärker finanziell, organisatorisch und lebenspraktisch 
unterstützt werden.  

Für den Fall einer sozialen Isolation der Familie oder wenn für die Kinder keine stabilen Bezugspersonen vorhanden 
sind, muss eine Betreuung der Kinder als Notsituation (§ 20 SGB VIII) organisiert oder eine Vollzeitpflege (§ 30 SGB 
VIII) vorgehalten  werden. Bei der Organisation entsprechender Maßnahmen und Angebote sollte jedoch  den 
Bedürfnissen der Kinder insofern ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden, als dass zum einen die 
Aufrechterhaltung von Alltagsbezügen in der Heimatstadt (u. a. Schule, Großeltern, Freunde) und der Bezug zu den 
in Behandlung befindlichen Eltern (z. B.  mit Begegnungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten innerhalb der 
Entzugseinrichtung) möglich bleibt. 

Tabelle: Zu entwickelnde ambulante Unterstützungsangebote nach SBG VIII 
Bedarf Mütter/Väter Kinder 

Vorbereitung -Einweisung über Hausarzt 

-Terminierung  

-Situationsklärung und Begleitung 
während der Veränderung  

Umsetzung -frühzeitige Inanspruchnahme 

-medizinische Versorgung und 
umfängliche Diagnostik 

-Initiierung von Veränderungs-

-begleitende Unterbringung in 
räumlichem Umfeld und Begleitung 
durch geschultes pädagogisches 
Personal  
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prozessen - Eltern-Kind-Stationen 

Nachsorge -Stabilisierung der Veränderung 
und Unterstützung im Alltag 

-Gesprächsangebot 

-begleitende altersgerechte 
Informationen  

Rechtlicher Rahmen SGB V §20, 33, SGB VIII/ §38, 43a SGB V  

 

Stationäre Eltern-Kind-Behandlung 
Angebote von stationären Entwöhnungsbehandlungen, zu denen die Kinder mit ihren Eltern aufgenommen 
werden, sind in den vergangenen Jahren in einigen Suchtrehabilitationseinrichtungen entwickelt und eingerichtet 
worden. In welcher Weise die Kinder während der Behandlung in den Einrichtungen betreut werden, ist in den 
einzelnen Einrichtungen sehr unterschiedlich. Mit Blick auf das Lebensalter der betroffenen Kinder wurden in 
einigen Kliniken sogar Angebote für eine kindliche Förderung und schulische Ausbildung installiert. Stationäre 
Einrichtungen mit diesen besonderen Angeboten für konsumierende Eltern und deren Kinder sollten deshalb 
vorzugsweise mit dieser Zielgruppe belegt werden bzw. diese Zielgruppe sollte bei vorliegenden Wartelisten 
bevorzugt aufgenommen werden. 

Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund einer vielerorts anzutreffenden Verunsicherungen in Bezug auf mögliche Besonderheiten des 
Vorgehens in Familien, in denen Mutter, Vater oder beide Elternteile Crystal konsumieren, kann herausgestellt 
werden, dass es sich für alle mit entsprechenden Problemen konfrontierten Hilfesysteme als hilfreich erweisen 
würde, auf Handlungsstandards, ähnlich wie sie in der medizinischen Behandlung vorliegen, zurückgreifen zu 
können. In diesen sollten Allgemeingültiges und die bereits vorliegenden Erfahrungen in der Arbeit mit konsum-
/abhängigkeitsbelasteten Familien ebenso einen Platz finden, wie Leitideen und Handlungsempfehlungen, wie auf 
Besonderheiten zu reagieren ist, die sich aus der Spezifik der konsumierten Substanz „Methamphetamin“ ergeben.  

Zentrale Herausforderung der Arbeit aller helfenden Institutionen bleibt, nicht einer substanzfixierten Sicht- und 
Handlungsweise zu erliegen, durch die der Blick allein auf einem nachgewiesenen Konsum stehen bleibt, sondern 
sich immer wieder zu vergewissern, ob und wie die Erziehungsfähigkeiten der Eltern durch den Crystal-Konsum 
tangiert werden, welche Aspekte der Lebenssituation der Kinder davon unberührt bleiben und an welcher Stelle 
die Eltern Unterstützung und Hilfe benötigen.  

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass ein passendes methodische Handwerkzeug für die Mitarbeiter 
helfender Institutionen fehlt, mit denen eine differenzierte und realitätsgerechte Beurteilung des Kindeswohles 
möglich werden könnte. Ein solches allgemein gültiges Inventar hätte ein großes Potential, Sicherheiten und 
Handlungsorientierungen für durchaus schwierige Entscheidungen zu treffen, wenn es um Abwägungen im 
Interesse des Wohlergehens der involvierten Kinder geht. Derartige methodische Handreichungen  können sich als 
eine große Stütze bei der Umsetzung des nach wie vor gültigen Auftrags an alle Helfer erweisen,  
Unterstützungsleistungen für risikobelastete Familiensysteme vorzuhalten und auf diese Weise für das Wohl des 
Kindes zu sorgen. Dabei muss der Fokus auf Unterstützung und familienstärkende Maßnahmen liegen und durch 
entsprechende Rahmenbedingungen auch eine verantwortbare Chance einer Umsetzbarkeit bekommen. In beiden 
Bereichen gibt es erheblichen Nachholbedarf.  

Jugend-, Drogen- und Suchtkrankenhilfe können in diesem Entwicklungsprozess einerseits auf lange bewährte 
professionellen Strategien zurückgreifen und an bewährten Standards festhalten und sollten andererseits durch 
eine gemeinsame, übergreifende und abgestimmte Neu- und Weiterentwicklung in der Lage  zu sein, auf die 
besonderen Bedürfnisse und Bedarfe Crystal-konsumierender Eltern und deren Kindern einzugehen. 
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